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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

Zinssatz der Europäischen Zentralbank für Hauptrefinanzierungsgeschäfte (1) am 1. November
2003:

2,04 %

Euro-Wechselkurs (2)

3. November 2003

(2003/C 265/01)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,1589

JPY Japanischer Yen 127,71

DKK Dänische Krone 7,4335

GBP Pfund Sterling 0,68365

SEK Schwedische Krone 9,073

CHF Schweizer Franken 1,5545

ISK Isländische Krone 88,23

NOK Norwegische Krone 8,227

BGN Bulgarischer Lew 1,9477

CYP Zypern-Pfund 0,58309

CZK Tschechische Krone 32,02

EEK Estnische Krone 15,6466

HUF Ungarischer Forint 262,80

LTL Litauischer Litas 3,4523

Währung Kurs

LVL Lettischer Lat 0,6452

MTL Maltesische Lira 0,4261

PLN Polnischer Zloty 4,6585

ROL Rumänischer Leu 39 455

SIT Slowenischer Tolar 235,78

SKK Slowakische Krone 41,425

TRL Türkische Lira 1 708 440

AUD Australischer Dollar 1,6381

CAD Kanadischer Dollar 1,5391

HKD Hongkong-Dollar 8,9996

NZD Neuseeländischer Dollar 1,892

SGD Singapur-Dollar 2,0185

KRW Südkoreanischer Won 1 374,05

ZAR Südafrikanischer Rand 7,9469

___________
(1) Auf das letzte Geschäft vor dem angegebenen Tag angewandter Satz. Bei Zinstendern marginaler Zuteilungssatz.
(2) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen — Erleichterung des Marktzugangs für Waren in
einem anderen Mitgliedstaat: praktische Anwendung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung

(2003/C 265/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

ZUSAMMENFASSUNG

In der Vergangenheit musste die Kommission feststellen, dass
das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung bei vielen Wirt-
schaftsteilnehmern und in vielen nationalen Verwaltungen, die
mit dem innergemeinschaftlichen Warenhandel zu tun haben,
nach wie vor nicht hinreichend bekannt ist.

Da die Wirtschaftsteilnehmer in erster Linie an einem raschen
Marktzugang interessiert sind, sind sie häufig bereit, ihr Erzeug-
nis an die nationalen Vorschriften des Bestimmungsmitglied-
staates anzupassen, auch wenn sich dadurch das Inverkehrbrin-
gen verteuert. Auf der anderen Seite zeigen sich die nationalen
Verwaltungen bei einem Produkt, das sie nicht kennen und das
nicht genau den technischen Vorschriften des Bestimmungsmit-
gliedstaates entspricht, verunsichert. Diese Unsicherheit äußert
sich in einer übergroßen Vorsicht der zuständigen Behörden,
die dem betreffenden Produkt den Zugang zum Markt des
Bestimmungslands verweigern beziehungsweise erschweren.

Um in diesem Bereich Abhilfe zu schaffen, hat sich die Kom-
mission verpflichtet, in einer Mitteilung die Rechte und Pflich-
ten der Wirtschaftsteilnehmer und der nationalen Verwaltungen
für die Fälle zu erläutern, in denen das Prinzip der gegenseiti-
gen Anerkennung Anwendung finden muss. Diese Mitteilung
soll ein praktischer Leitfaden sein und es den Mitgliedstaaten
und den Wirtschaftsteilnehmern ermöglichen, in den vielen
Wirtschaftsbereichen, in denen es noch keine harmonisierten
Vorschriften gibt, die Vorteile des freien Warenverkehrs zu
nutzen.

In dieser Mitteilung wird erklärt, dass der Mitgliedstaat, für den
ein Erzeugnis bestimmt ist, das Inverkehrbringen dieses Erzeug-
nisses erlauben muss, wenn es rechtmäßig in einem anderen
Mitgliedstaat oder in der Türkei hergestellt und/oder in den
Verkehr gebracht wurde bzw. in einem EFTA-Mitgliedsland
rechtmäßig hergestellt wurde, das Vertragspartei des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, und einen
gleichwertigen Schutz der berechtigten Interessen der All-
gemeinheit garantiert.

Nicht in allen Fällen erfolgt die gegenseitige Anerkennung auto-
matisch: Sie kann dem Überprüfungsrecht des Bestimmungs-
mitgliedstaates unterliegen, d. h. der Bestimmungsmitgliedstaat
kann prüfen, ob das fragliche Erzeugnis ein Schutzniveau ga-
rantiert, das dem in den innerstaatlichen Vorschriften geforder-
ten Schutzniveau entspricht. Macht der Bestimmungsmitglied-
staat von diesem Recht Gebrauch, kann er auf die in dieser
Mitteilung vorgeschlagenen praktischen Instrumente zurück-
greifen. Sie legen die Voraussetzung für die Anwendung des
Überprüfungsrechts fest, damit es mit dem Grundrecht des
freien Warenverkehrs vereinbar ist.

Trotz der unmittelbaren Wirkung der Artikel 28 und 30 EG-
Vertrag lassen sich allein schon durch die bloße Existenz einer
technischen Vorschrift die Wirtschaftsteilnehmer entmutigen
und die nationalen Verwaltungen verunsichern. Aus diesen
Gründen enthält die Mitteilung einige Anregungen für die Mit-
gliedstaaten, wie sie das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
korrekt anwenden. Hier sei vor allem der Vorschlag genannt, in
die nationalen Rechtsvorschriften eine Klausel für die gegen-
seitige Anerkennung aufzunehmen.

1. EINFÜHRUNG

1.1 Die Produktvielfalt — ein Plus für die Europäische
Union

Der Binnenmarkt zeichnet sich durch eine große Vielfalt
von Produkten aus, die für Verbraucher und Umwelt ein
hohes Schutzniveau garantieren. Diese Vielfalt stellt für
die europäischen Verbraucher ein großes Plus dar und
fördert die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Un-
ternehmen. Darüber hinaus werden sich mit der Erwei-
terung der Europäischen Union, der Ausweitung des
Welthandels und der zunehmenden Liberalisierung des
Handels verbunden mit einer raschen Entwicklung der
Produktions- und Vertriebstechniken die Vielfalt und die
technische Komplexität der Erzeugnisse sicherlich in den
kommenden Jahren noch vergrößern.

Trotz der Fortschritte, die die Kommission im Verlauf
der letzten 15 Jahre im Bereich des freien Warenver-
kehrs feststellen konnte und trotz der Gemeinschaftsvor-
schriften zur Produktsicherheit (1) kann diese Vielfalt
gleichermaßen nationale Verwaltungen und Wirtschafts-
teilnehmer verunsichern (2). Die Kommission konnte be-
reits feststellen, dass sehr viele Wirtschaftsteilnehmer
und nationale Verwaltungen nicht genau wissen, in wel-
chem Umfang Erzeugnisse, für die es keine harmonisier-
ten Gemeinschaftsregelungen gibt, in einem anderen
Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht werden dürfen,
ohne an die Vorschriften des Bestimmungsmitgliedstaa-
tes angepasst werden zu müssen (3).

Gibt es für ein Produkt keine harmonisierten Gemein-
schaftsregelungen und entspricht dieses Produkt nicht
den technischen Vorschriften des Bestimmungsmitglied-
staates, wissen die Verwaltungen und die Wirtschaftsteil-
nehmer häufig nicht, wie sie sich verhalten sollen. In
vielen Fällen führt diese Unkenntnis dazu, dass dem
Produkt die Marktzulassung verweigert bzw. dass es
aus dem Verkehr genommen wird, d. h. der Wirtschafts-
teilnehmer verzichtet darauf, sein Erzeugnis im Bestim-
mungsmitgliedstaat auf den Markt zu bringen. Diese
Unsicherheit kann also in der Praxis den Marktzugang
im Bestimmungsmitgliedstaat erheblich behindern und
dafür sorgen, dass die Möglichkeiten des Binnenmarktes
nicht voll genutzt werden können.
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1.2 Das Ziel dieser Mitteilung — Die Rechte und Pflich-
ten erläutern

Vor diesem Hintergrund hält es die Kommission für
sinnvoll, die allgemeinen Grundsätze noch einmal in
Erinnerung zu rufen, anhand deren die Wirtschaftsteil-
nehmer und die nationalen Behörden gegebenenfalls
praktische Probleme lösen können, die bei der Bewer-
tung der Konformität von EWR-/Türkei-Erzeugnissen (4)
mit den technischen Vorschriften des Bestimmungsmit-
gliedstaats auftreten.

Die vorliegende Mitteilung fasst noch einmal die Rechte
zusammen, die die Wirtschaftsteilnehmer aufgrund des
Gemeinschaftsrechts, insbesondere aufgrund des Prinzips
der gegenseitigen Anerkennung haben, das auf den Ar-
tikeln 28 und 30 EG-Vertrag basiert (5). Dies betrifft
insbesondere die Fälle, in denen sie Probleme haben,
EWR-/Türkei-Erzeugnisse auf den Markt eines anderen
Mitgliedstaates zu bringen. Des gleichen kann die Mit-
teilung auch den nationalen Verwaltungen Orientie-
rungshilfe bieten, die die Angemessenheit des Schutzes
bewerten, den die EWR-/Türkei-Erzeugnisse im Verhält-
nis zu dem in ihrem Land definierten Schutzniveau ga-
rantieren können (Überprüfung der Konformität der Er-
zeugnisse) (6).

Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung ist für das
Funktionieren des Binnenmarktes von großer Bedeu-
tung. Es sichert den freien Warenverkehr, wo keine har-
monisierten Gemeinschaftsvorschriften existieren. Auf-
grund dieses Prinzips kann ein Bestimmungsmitglied-
staat die Vermarktung eines EWR-/Türkei-Erzeugnisses
in seinem Hoheitsgebiet nicht untersagen, auch wenn
die technischen und qualitativen Auflagen für dieses Er-
zeugnis von denjenigen abweichen, denen in seinem
Land hergestellte Erzeugnisse unterliegen. Die einzige
Ausnahme von diesem Prinzip bilden Beschränkungen
des Bestimmungsmitgliedstaats, die aus den in Artikel
30 EG-Vertrag genannten Gründen oder auf der Basis
der vom Gerichtshof anerkannten zwingenden Erforder-
nisse des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind.

Die Mitteilung wiederholt noch einmal die Bedingungen
für eine korrekte Anwendung des Prinzips der gegen-
seitigen Anerkennung. Vor allem wird die Vereinbarkeit
nationaler technischer Vorschriften, die das Inverkehr-
bringen von Erzeugnissen, für die es keine harmoni-
sierten Regelungen gibt, in einem anderen Mitgliedstaat
behindern können, mit den Artikeln 28 und 30 EG-Ver-
trag untersucht.

Im Sinne dieser Mitteilung ist eine technische Vorschrift
eine technische Spezifikation, die die an ein Erzeugnis

gestellten Anforderungen festlegt, wie beispielsweise
seine Zusammensetzung (Qualitätsniveau, Gebrauchs-
tauglichkeit, Leistung, Sicherheit, Abmessungen usw.)
und/oder seine Aufmachung (Verkaufsbezeichnung, Ver-
packung, Etikettierung) oder die Prüfungen bzw. Prüf-
verfahren im Rahmen der Konformitätsbewertung, wo-
bei die Erfüllung dieser Anforderungen de jure und de
facto für das Inverkehrbringen oder die Verwendung im
Bestimmungsmitgliedstaat verbindlich ist.

Die Mitteilung behandelt lediglich bestimmte Maßnah-
men des Bestimmungsmitgliedstaates, die das Inverkehr-
bringen bestimmter Erzeugnisse in diesem Staat behin-
dern können. Im Wesentlichen geht es dabei um die
Auswirkungen der nationalen technischen Vorschriften
auf den Zugang bestimmter Erzeugnisse zum Markt ei-
nes anderen Mitgliedstaates. Dementsprechend behandelt
die Mitteilung nicht:

— die Warenbesteuerung in den Mitgliedstaaten, die
mit anderen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
vereinbar sein muss;

— die im Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Tätigkeiten
der Marktaufsicht und die durch Gemeinschaftsrecht
vorgegebenen technischen Vorschriften;

— die Modalitäten für den Verkauf der Waren, die
durch Maßnahmen des Bestimmungsmitgliedstaates
vorgegeben sind, insbesondere Einschränkungen im
Hinblick auf Öffnungszeiten, Verkaufsstätten, Son-
derangebote, nationale Preisregelungen usw. (7);

— die Schwierigkeiten beim Zugang zum Markt eines
anderen Mitgliedstaates, die Privatpersonen oder pri-
vaten Einrichtungen zuzuschreiben sind und nicht
auf Befugnisse zurückgehen, die diesen von Behör-
den übertragen wurden.

Da die nationalen Regelungen für Waren sehr
spezifisch sind, lassen sich die Grundsätze dieser
Mitteilung nicht unbedingt auf andere Bereiche,
wie den freien Dienstleistungs-, Kapital- und Per-
sonenverkehr übertragen.

Der Gerichtshof hat bestätigt, dass in Ermangelung einer
Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene die Mitglied-
staaten befugt sind, technische Vorschriften festzule-
gen.
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Andererseits muss der Bestimmungsmitgliedstaat einem
im EWR/in der Türkei hergestellten Erzeugnis eine
Marktzulassung erteilen, sofern es in angemessener
Weise den berechtigten Interessen der Allgemeinheit
entspricht (8). Dieses Prinzip wird nachfolgend als Prin-
zip der gegenseitigen Anerkennung (9) bezeichnet.

Die gegenseitige Anerkennung erfolgt nicht immer auto-
matisch: sie kann an das Recht des Bestimmungsmit-
gliedstaates geknüpft sein, nachzuprüfen, ob das betref-
fende Erzeugnis ein Schutzniveau bietet, das dem im
nationalen Recht vorgeschriebenen Niveau gleichwertig
ist.

Die Mitteilung verweist noch einmal auf die Rechtsmit-
tel, die den Wirtschaftsteilnehmern offen stehen, und
macht Vorschläge, wie die Grundfreiheit des freien Wa-
renverkehrs mit dem Überprüfungsrecht des Bestim-
mungsmitgliedstaates vereinbart werden kann.

2. VON DIESER MITTEILUNG BETROFFENE ERZEUGNISSE

Diese Mitteilung betrifft lediglich sogenannte „EWR-/
Türkei-Produkte“, d. h. Erzeugnisse (10), die die unter
Ziffer 2.1 und 2.2 genannten Erfordernisse erfüllen.

2.1 Erzeugnisse, für die es keine gemeinschaftsweit har-
monisierten Vorschriften gibt (11)

Die vorliegende Mitteilung gilt also nicht für Erzeugnis-
se, die

— eine für die gesamte Gemeinschaft geltende Markt-
zulassung haben (12); oder

— aufgrund von Gemeinschaftsrichtlinien eine CE-
Kennzeichnung tragen, die die Konformität mit allen
auf Gemeinschaftsebene harmonisierten Aspekten
bestätigt (13); oder

— den gemeinschaftlichen Vorschriften entsprechen
und deren Zulassung zum europäischen Markt auf
diese Weise garantiert ist (14). Es sei darauf hingewie-
sen, dass einige gemeinschaftliche Rechtsvorschriften
ein System nationaler Genehmigungen vorsehen, das
auf einer eingehenden Prüfung durch die zuständi-
gen Stellen eines Mitgliedstaates beruht. Sobald diese
Stellen die Marktzulassung erteilt haben, sind nach
dem Gemeinschaftsrecht die entsprechenden Stellen
in den anderen Mitgliedstaaten gehalten, diese Zulas-
sung anzuerkennen und ihrerseits eine Zulassung zu
erteilen. Es gibt aber Ausnahmefälle (15),

— da sie einer europäischen Norm entsprechen, deren
Referenzen von der Kommission veröffentlicht wur-
den, im Hinblick auf die von den entsprechenden
Normen abgedeckten Risiken und Risikokategorien
unter die Sicherheitsvermutung der Richtlinie über
die allgemeine Produktsicherheit (16) fallen.

Diese Mitteilung betrifft ausschließlich Produkte bezie-
hungsweise Merkmale von Produkten, deren freier inner-
gemeinschaftlicher Handel in Artikel 28 und 30 EG-Ver-
trag garantiert wird, was gleichwohl voraussetzt, dass für
sie keine gemeinschaftlichen Regelungen bestehen (17).

2.2 Erzeugnisse, die rechtmäßig in einem anderen Mit-
gliedstaat oder in der Türkei hergestellt und/oder in
den Verkehr gebracht wurden, bzw. Erzeugnisse,
die rechtmäßig in einem EFTA-Mitgliedsland her-
gestellt wurden, das auch Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ist

— Ein Erzeugnis, das in einem anderen Mitgliedstaat, in
der Türkei (18) oder einem EFTA-Mitgliedsland, das
Vertragspartei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (19) ist, nach den dort gelten-
den Produktionsvorschriften und -methoden her-
gestellt wird (20), gilt als rechtmäßig hergestellt. Es
handelt sich also nicht nur um Erzeugnisse, die ge-
mäß den möglicherweise im Recht des Herstellungs-
mitgliedstaates vorgesehenen technischen Vorschrif-
ten produziert werden, sondern auch um Produkte,
die gegen keine andere nationale Vorschrift versto-
ßen. Selbstverständlich gilt ein Erzeugnis auch als
rechtmäßig hergestellt, wenn es für diese Art von
Produkt keine spezifischen technischen oder andere
Vorschriften nationaler Stellen gibt. Erzeugnisse, die
für die Verbraucher bestimmt sind (oder von ihnen
verwendet werden können) unterliegen, wenn sie auf
die gemeinschaftlichen Märkte gebracht werden, den
Sicherheitsauflagen und -kriterien der Richtlinie über
die allgemeine Produktsicherheit.

— Die Mitteilung betrifft ebenfalls Erzeugnisse, die in
einem anderen Mitgliedstaat oder der Türkei recht-
mäßig in den Verkehr gebracht wurden (21).

Im Sinne dieser Richtlinie ist ein „Herkunftsstaat“:

— ein anderer Mitgliedstaat oder die Türkei, wenn das
Erzeugnis dort rechtmäßig hergestellt oder in den
Verkehr gebracht wurde, und

— ein EFTA-Mitgliedstaat, der Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ist, wenn das Erzeugnis dort rechtmäßig hergestellt
wurde.
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Die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit
sieht vor, dass die Pflicht, sichere Produkte auf den
Markt zu bringen, auf jeden Fall dem Wirtschaftsteilneh-
mer obliegt. Ein Produkt gilt als sicher, wenn es bei
normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Ver-
wendung, was auch die Gebrauchsdauer sowie gegebe-
nenfalls die Inbetriebnahme, Installation und Wartungs-
anforderungen einschließt, keine oder nur geringe Ge-
fahren birgt, und sein Gebrauch mit der Wahrung eines
hohen Schutzniveaus für die Gesundheit und Sicherheit
von Personen zu vereinbaren ist (22).

3. BESCHRÄNKENDE WIRKUNG DER TECHNISCHEN
VORSCHRIFTEN AUF DIE MARKTZULASSUNG EINES
ERZEUGNISSES IM BESTIMMUNGSMITGLIEDSTAAT

Sehr häufig wird der innergemeinschaftliche Handel mit
sogenannten EWR-/Türkei-Erzeugnissen durch tech-
nische Vorschriften behindert, wie sie unter Ziffer 2
dieser Mitteilung beschrieben werden, selbst wenn diese
Regeln sowohl für einheimische als auch für EWR-/Tür-
kei-Erzeugnisse gelten (23). In der Praxis kommt es meis-
tens dann zu Problemen mit der Anwendung des Prin-
zips der gegenseitigen Anerkennung, wenn ein Wirt-
schaftsteilnehmer ein Produkt auf den Markt bringen
möchte und der Bestimmungsmitgliedstaat für dieses Er-
zeugnis die Einhaltung der nationalen technischen Vor-
schriften fordert.

Solche Vorschriften zwingen den Wirtschaftsteilnehmer
unter Umständen, die EWR-/Türkei-Erzeugnisse im Be-
stimmungsmitgliedstaat vom Markt zu nehmen (24) oder
sie an dessen Vorschriften anzupassen. Dadurch entste-
hen ihm zusätzliche Kosten. Selbst wenn diese Kosten
letztendlich von den Verbrauchern getragen werden, be-
deutet allein schon der Umstand, diese Kosten zunächst
selbst aufbringen zu müssen, für die Wirtschaftsteilneh-
mer eine Behinderung, da er sie davon abschrecken
könnte, sich den Markt in dem jeweiligen Mitgliedstaat
zu erschließen (25).

Eine technische Vorschrift des Bestimmungsmitgliedstaa-
tes, die eine technische Norm (26) enthält oder eine na-
tionale Norm verbindlich macht, ist besonders dann ge-
eignet, den freien Warenverkehr zu behindern, wenn sie
alternative technische Lösungen ausschließt, die ein
gleichwertiges Schutzniveau garantieren, selbst wenn
diese Norm gleichermaßen für alle in dem jeweiligen
Hoheitsgebiet in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse,
einschließlich der EWR-/Türkei-Produkte gilt (27).

Auch eine sehr präzise und übermäßig detaillierte tech-
nische Vorschrift kann in besonderem Maße ein Hinder-
nis für den freien Warenverkehr darstellen, selbst wenn
sie gleichermaßen für alle im Hoheitsgebiet des Bestim-
mungsmitgliedstaates in den Verkehr gebrachten Erzeug-
nisse, einschließlich der EWR-/Türkei-Erzeugnisse
gilt (28).

Gemeint sind hier beispielsweise technische Vorschriften
über

— die Zusammensetzung eines Erzeugnisses (29), d. h.
seine Qualität (30), seine Sicherheit (31), seine Abmes-
sungen (32);

— die Aufmachung des Erzeugnisses, d. h. seine Ver-
kaufsbezeichnung (33), seine Verpackung (34), seine
Etikettierung (35).

Die technischen Vorschriften des Bestimmungsmitglied-
staates dürfen nämlich nicht verlangen, dass die EWR-/
Türkei-Erzeugnisse buchstabengetreu und genau den
technischen Bestimmungen und Merkmalen genügen,
die auch für die im Bestimmungsmitgliedstaat hergestell-
ten Erzeugnisse gelten, sofern diese EWR-/Türkei-Er-
zeugnisse ein gleichwertiges Schutzniveau garantieren,
insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit und das
Leben der Verbraucher, die das Erzeugnis verwenden
oder verbrauchen (36).

Daraus folgt, dass die Überwachungsstellen im Bestim-
mungsmitgliedstaat des Erzeugnisses bei der Ausübung
ihres Überprüfungsrechts und bei der Prüfung der Kon-
formität eines EWR-/Türkei-Produkts mit ihren tech-
nischen Vorschriften überprüfen müssen, in welchem
Maß das jeweilige Erzeugnis ein gleichwertiges Schutz-
niveau gewährleistet.

4. DAS ÜBERPRÜFUNGSRECHT DES BESTIMMUNGSMIT-
GLIEDSTAATES

Ein wichtiger Grundsatz des Gemeinschaftsrechts besagt,
dass für ein EWR-/Türkei-Produkt die im EG-Vertrag
verankerte Warenverkehrsfreiheit in Anspruch genom-
men werden kann, wenn der Bestimmungsmitgliedstaat
nicht eine begründete Entscheidung dagegen getroffen
hat, die sich auf technische Vorschriften stützt, die
dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit genügen (37).

Der freie Warenverkehr ist keine absolute Freiheit: Die
gegenseitige Anerkennung ist an das Recht des Bestim-
mungsmitgliedstaates in der Weise geknüpft, dass über-
prüft wird, ob das von dem Erzeugnis gebotene Schutz-
niveau dem Schutzniveau gleichwertig ist, das in den
eigenen nationalen Vorschriften gefordert wird.

Dieses Recht muss sich auf objektive, nicht-dis-
kriminierende, vorab bekannte Kriterien stützen,
die dem Ermessen der nationalen Behörden Gren-
zen setzen, die seine missbräuchliche Ausübung
verhindern.
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Mithin müssen die Kriterien in entsprechender Form
veröffentlicht oder leicht zugänglich sein. In jedem Fall
muss das Überprüfungsrecht stets in einem möglichst
kurzen, rationellen und kostengünstigen Verfahren aus-
geübt werden. Im Prinzip darf im Bestimmungsmitglied-
staat keine systematische Kontrolle vor dem Inverkehr-
bringen vorgenommen werden. Der Bestimmungsmit-
gliedstaat kann die Konformität eines EWR-/Türkei-Pro-
dukts mit seinen eigenen technischen Vorschriften also
generell nur bei einer Prüfung im Rahmen seiner Markt-
aufsichtstätigkeit und nur nach dem Inverkehrbringen
im betreffenden Mitgliedstaat untersuchen. Indessen
kann ein Genehmigungsverfahren, das dem Inverkehr-
bringen im Bestimmungsmitgliedstaat vorgeschaltet ist,
unter sehr strengen Voraussetzungen gerechtfertigt
sein (38).

Die Grundsätze dieser Mitteilung sind daher ent-
sprechend auch auf ein Verfahren der Vor-
abgenehmigung vor Inverkehrbringen im Bestim-
mungsmitgliedstaat anzuwenden.

Nach Auffassung der Kommission ist die Überprüfung
der Konformität eines EWR-/Türkei-Produkts im Lichte
der Rechtsvorschriften des Bestimmungsmitgliedstaates
nur dann mit Artikel 28 und 30 EG-Vertrag vereinbar,
wenn dabei, in mehreren Stufen, folgende Faktoren be-
rücksichtigt werden:

4.1 Erste Stufe: Einholen der benötigten Informationen

Wenn die zuständige Behörde des Bestimmungsmitglied-
staates überprüft, ob ein EWR-/Türkei-Produkt den tech-
nischen Vorschriften des betreffenden Staates entspricht,
wäre es logisch, dass sie sich zunächst an den Wirt-
schaftsteilnehmer wendet, der die benötigten Informatio-
nen innerhalb einer angemessenen Frist liefern kann (39).
Auf gezielte Fragen wird der betreffende Wirtschaftsteil-
nehmer die relevanten technischen Informationen und,
erforderlichenfalls, ein Muster des infragestehenden Er-
zeugnisses liefern können. Angesichts ihrer Erfahrung
mit der Bearbeitung von Beschwerden und Verstößen
hält die Kommission eine Frist von 20 Arbeitstagen
für angemessen. Auch wenn innerhalb dieser Frist keine
Antwort eingeht bzw. die Anfrage mit Verspätung be-
antwortet wird, stellt dies an sich keinen Rechtfer-
tigungsgrund für eine den Marktzugang verhindernde
oder beschränkende Maßnahme dar.

Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates
hat auch das Recht, nähere Informationen einzuholen
über die Konformität des EWR-/Türkei-Produkts mit
den Vorschriften eines Herkunftsstaates. Insbesondere:

— wenn der Wirtschaftsteilnehmer einen Konformitäts-
nachweis besitzt (beispielsweise eine schriftliche Be-
stätigung der zuständigen Behörde eines Herkunfts-
staates (40)), wäre es nach Auffassung der Kommis-

sion sinnvoll, diesen Nachweis der zuständigen Be-
hörde des Bestimmungsmitgliedstaates vorzulegen.

— wäre es ferner sinnvoll, wenn der Wirtschaftsteilneh-
mer die in einem Herkunftsstaat anwendbare Vor-
schrift nennt.

Nach Auffassung der Kommission darf das Ein-
holen von Informationen durch die zuständige
Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates und/
oder die Prüfung des Erzeugnisses durch diese
Behörde nicht dazu führen, dass das Inverkehr-
bringen des EWR-/Türkei-Produkts im Bestim-
mungsmitgliedstaat ausgesetzt wird, bis die zu-
ständige Behörde eine begründete Entscheidung
über dieses Inverkehrbringen getroffen hat (41).
Ausnahmen bilden lediglich Sofortmaßnahmen,
die nach einer in der Richtlinie 2001/95/EG
oder in der Verordnung 178/2002 vorgesehenen
Warnung erlassen werden.

Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates
kann eine Übersetzung dieser Unterlagen fordern. Eine
von einer Verwaltungs- oder Konsularbehörde bestätigte
oder beglaubigte Übersetzung wäre jedoch eine über-
zogene Forderung (42), ebenso wie eine zu knappe Frist
für die Einreichung dieser Übersetzungen, außer unter
besonderen Gegebenheiten. Desgleichen ist die Kommis-
sion der Ansicht, dass die zuständige Behörde des Be-
stimmungsmitgliedstaates genau angeben muss, welche
Teile der Unterlagen übersetzt werden müssen. Ferner
sollte die Behörde auf eine Übersetzung verzichten,
wenn die fraglichen Unterlagen in einer Sprache vorlie-
gen, die in der Behörde verstanden wird.

Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates
ist berechtigt, eine oder, sofern erforderlich mehrere
Proben des Erzeugnisses zu nehmen, um seine Konfor-
mität mit den innerstaatlichen Regeln überprüfen zu
können (43). Die Zahl der Proben sollte in einem ver-
nünftigen Verhältnis zu der von dem Produkt mögli-
cherweise ausgehenden Gefahr stehen.

Die zuständige Behörde des Bestimmungsmit-
gliedstaates darf keinesfalls Kontrollen vorneh-
men, die Kontrollen entsprechen, die bereits im
Rahmen anderer Verfahren, entweder im selben
oder in einem anderen Mitgliedstaat, durchgeführt
wurden (44).

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist da-
bei Folgendes zu berücksichtigen:

— die von der zuständigen Behörde eines Herkunfts-
staates vorgenommenen Kontrollen (45);
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— die bereits in einem Herkunftsstaat erfolgten tech-
nischen oder wissenschaftlichen Analysen oder La-
bortests (46). Nach Auffassung der Kommission
kann eine Weigerung, die von einer im Herkunfts-
staat rechtmäßig niedergelassenen Kontrolleinrich-
tung durchgeführten Tests und ausgestellten Zertifi-
kate anzuerkennen, nur dann gerechtfertigt sein,
wenn diese Einrichtung keine angemessenen und
hinreichenden Garantien bezüglich ihrer technischen
Fähigkeiten, ihrer Professionalität und ihrer Unab-
hängigkeit bietet. Die auf der Grundlage der Krite-
rien der Normreihe EN 45000 akkreditierten Zertifi-
zierungsstellen bieten nach Ansicht der Kommission
angemessene und hinreichende Garantien bezüglich
ihrer technischen Fähigkeiten, ihrer Professionalität
und ihrer Unabhängigkeit. Daraus folgt, dass der
Bestimmungsmitgliedstaat die Ergebnisse der Testver-
fahren anerkennen muss, die im Herkunftsstaat ge-
mäß technischen Prüfspezifikationen mit dem im
Bestimmungsmitgliedstaat geforderten Niveau von
einer Einrichtung durchgeführt wurden, die nach
den Kriterien der genannten Normreihe zugelassen
wurde. Der Bestimmungsmitgliedstaat kann die Prüf-
ergebnisse nicht wegen mangelnder technischer oder
beruflicher Kompetenz oder sogar wegen fehlender
Unabhängigkeit dieser Einrichtung anzweifeln. Ande-
rerseits müssen auch alternative Mittel zur angemes-
senen und hinreichenden Überprüfung und Beschei-
nigung der Kompetenz und der Unabhängigkeit von
Zertifizierungsstellen akzeptiert werden.

Die Nachweise über die bereits erfolgten Kontrollen
und/oder die technischen und wissenschaftlichen Be-
richte können beim betreffenden Wirtschaftsteilnehmer
erlangt werden (47) oder gegebenenfalls bei der zuständi-
gen Verwaltungsbehörde des Herkunftsstaates (48).

Zusätzliche Tests darf der Bestimmungsmitgliedstaat in-
dessen nur verlangen, wenn alle nachfolgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind:

— Die Tests sind noch nicht durchgeführt worden oder
noch nicht von einer Einrichtung, die Garantien bie-
tet, die denjenigen gleichwertig sind, die für natio-
nale Einrichtungen gefordert werden (49).

— Diese Art von Test ist auch für inländische Produkte
vorgeschrieben.

— Die Tests sind notwendig, um der zuständigen Be-
hörde die Informationen zu verschaffen, die sie be-
nötigt, um das Schutzniveau zu beurteilen, welches
das Produkt bietet (50).

Der Bestimmungsmitgliedstaat kann stets zusätzliche
Tests vornehmen lassen, aber auf eigene Kosten (51).

4.2 Zweite Stufe: Überprüfung der Gleichwertigkeit des
Schutzniveaus

4.2.1 Anerkennung der Konformität des Produktes mit den gesetz-
lichen Anforderungen des Herkunftsstaates

Wenn die zuständige Behörde des Bestimmungsmitglied-
staates erfährt, dass das EWR-/Türkei-Produkt die gesetz-
lichen Anforderungen eines (oder mehrerer) Herkunfts-
staaten erfüllt, könnte diese Behörde zuweilen im Zuge
der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten bereits über den Mindestschutz unterrichtet sein,
den die Rechtsvorschriften dieses Staates bzw. dieser
Staaten gewährleisten. Entspricht das Schutzniveau
dem des Bestimmungsmitgliedstaates, ist eine eingehen-
dere Prüfung des Produktes nicht mehr notwendig. Vor-
behaltlich der Stichprobenkontrollen, die der Bestim-
mungsmitgliedstaat auf dem Markt vornehmen kann,
kann das Erzeugnis also weiter im Bestimmungsmit-
gliedstaat vermarktet werden, ohne dass der Wirtschafts-
teilnehmer weitere Maßnahmen im Rahmen der Konfor-
mitätsbewertung im Bestimmungsmitgliedstaat ergreifen
müsste.

Das Schutzniveau, das von den Rechtsvorschriften eines
Herkunftsstaates gewährleistet wird, kann zur Bewertung
der Konformität des EWR-/Türkei-Produkts mit den Vor-
schriften des Bestimmungsmitgliedstaates beitragen, ist
aber sicher nicht der entscheidende Faktor bei der ab-
schließenden Beurteilung des vom Produkt gebotenen
Schutzniveaus. Es ist nämlich möglich, dass der Herstel-
ler sich für eine höhere Qualität entschieden hat als die,
die in einem Herkunftsstaat gefordert wird.

4.2.2 Ermittlung der für das Produkt geltenden technischen Vor-
schriften

Anhand der über das betreffende EWR-/Türkei-Produkt
eingeholten Informationen kann die zuständige Behörde
des Bestimmungsmitgliedstaates prüfen, ob und inwie-
weit ihre nationalen technischen Vorschriften auf das
betreffende Produkt anzuwenden sind.

Hat der Bestimmungsmitgliedstaat keine technischen
Vorschriften für das Inverkehrbringen der EWR-/Türkei-
Produkte auf seinem Hoheitsgebiet, wird die Vermark-
tung dort prinzipiell nicht behindert. Das wird in der
Regel für einfache oder sehr gängige Produkte der Fall
sein, die bei normalem Gebrauch keine Gesundheits-
oder Sicherheitsrisiken bergen.

Doch auch wenn es im Bestimmungsmitgliedstaat keine
spezifische technische Vorschrift gibt, könnte dieser die
Vermarktung eines Produktes beschränken, wenn Sicher-
heitsprobleme in Verbindung mit diesem Erzeugnis auf-
treten; die Rechtsgrundlage hierfür bieten die Richtlinie
über die allgemeine Produktsicherheit bzw. die Verord-
nung 178/2002, natürlich nur, wenn alle Voraussetzun-
gen zur Anwendung dieser Rechtsvorschriften gegeben
sind.
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Hat der Bestimmungsmitgliedstaat hingegen technische
Vorschriften für das Inverkehrbringen der EWR-/Türkei-
Produkte auf seinem Hoheitsgebiet, sollte die zuständige
Behörde im Lichte dieser Vorschriften die Unterlagen
über das Produkt und, falls erforderlich, das Produkt
selbst prüfen. Anhand dieser Prüfung kann festgestellt
werden, welchen technischen Vorschriften das betref-
fende EWR-/Türkei-Produkt nicht entspricht, was wie-
derum die Ausübung des Rechts zur Überprüfung der
Gleichwertigkeit des betreffenden Produkts vereinfacht.

4.2.3 Verhältnismäßigkeit der Anwendung der technischen Vor-
schriften des Bestimmungsmitgliedstaates

Die technischen Vorschriften, deren Anforderungen das
EWR-/Türkei-Produkt nicht erfüllt, bilden die Grundlage
für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Anwendung
dieser Vorschriften im jeweiligen Fall.

Es sei daran erinnert, dass es für den nicht harmonisier-
ten Bereich den Mitgliedstaaten frei steht, unter Einhal-
tung des Vertrags und des Prinzips der Verhältnismäßig-
keit, das Schutzniveau festzulegen, das sie für angemes-
sen halten, um die rechtmäßigen Ziele, wie beispiels-
weise die öffentliche Gesundheit, den Schutz der Ver-
braucher und der Umwelt, die öffentliche Ordnung oder
die Straßenverkehrssicherheit zu garantieren (52).

In der Regel wird das Schutzniveau auf der Grundlage
einer Risikobewertung (53) mit Hilfe verschiedener In-
strumente, insbesondere technischer Vorschriften, fest-
gelegt.

Der zuständigen Behörde wird das Recht, ihre tech-
nische Vorschrift auf ein EWR-/Türkei-Produkt anzu-
wenden, nur zuerkannt, wenn die folgenden Fragen
mit ja beantwortet werden können:

— Wird mit der technischen Vorschrift als solcher ein
Ziel verfolgt, das im Gemeinschaftsrecht als Ziel von
allgemeinem Interesse anerkannt ist?

— Ist die Anwendung der Vorschrift auf das Produkt
geeignet, die Verwirklichung des angestrebten Ziels
zu gewährleisten, ohne über das für die Zielerrei-
chung Erforderliche hinauszugehen?

Die Anwendung einer technischen Vorschrift auf ein
Produkt erfüllt nur dann das Erfordernis der Verhältnis-
mäßigkeit, wenn sie sowohl notwendig als auch ange-
messen ist:

a) Die Erforderlichkeit der Anwendung der technischen
Vorschrift: Die Anwendung der technischen Vor-
schrift auf ein EWR-/Türkei-Produkt muss sich in
erster Linie auf relevante technische oder wissen-
schaftliche Gründe stützen (54). Zweitens muss die
Vorschrift erforderlich sein für den Schutz eines
oder mehrerer der Interessen, die im Vertrag oder
vom Gerichtshof als Rechtfertigungsgründe aner-
kannt sind (55).

Beispiel: Der Bestimmungsmitgliedstaat verbietet
das Inverkehrbringen von Brot, dessen Salzgehalt
in der Trockenmasse den Grenzwert von 2 %
überschreitet. Kann dieser Mitgliedstaat für dieses
Erfordernis keinen wissenschaftlich fundierten,
gesundheitsschutzbezogenen Grund vorbringen,
darf er es nicht auf EWR-/Türkei-Produkte an-
wenden.

b) Die Angemessenheit der Anwendung der technischen
Vorschrift: Die Anwendung einer technischen Vor-
schrift ist nicht angemessen, wenn die Interessen,
die sie schützen soll, ebenso wirksam durch Maßnah-
men geschützt werden können, die den innergemein-
schaftlichen Handel weniger beeinträchtigen. Vor die-
sem Hintergrund muss der Schutz durch alternative
Maßnahmen geprüft werden (56).

Beispiel: Der Bestimmungsmitgliedstaat hat tech-
nische Vorschriften, nach denen für Trockenteig-
waren ausschließlich Hartweizen verwendet wer-
den darf: Der Verkauf von Teigwaren aus Weich-
weizen oder einer Mischung aus Hart- und
Weichweizen ist verboten. Mit diesen Vorschrif-
ten sollen die Verbraucher geschützt werden, um
das Lauterkeitsrecht zu wahren. Dies kann im
innergemeinschaftlichen Handel mit diesen Teig-
waren durch weniger beschränkende Maßnahmen
erreicht werden, beispielsweise durch eine ange-
messene Etikettierung oder eine spezifische Be-
zeichnung dieser Erzeugnisse.

Damit ist die zuständige Behörde verpflichtet, bei der
Prüfung eines EWR-/Türkei-Produktes aus eigener Initia-
tive auf die Anwendung der technischen Vorschriften zu
verzichten, die keine verhältnismäßige Maßnahme zum
Schutz der in Artikel 30 EG-Vertrag aufgeführten Inte-
ressen oder der Interessen, deren Schutz einem vom
Gerichtshof anerkannten zwingenden Erfordernis ent-
spricht, darstellen.

Es muss betont werden, dass der Verzicht auf die An-
wendung nicht verhältnismäßiger technischer Vorschrif-
ten auf ein EWR-/Türkei-Produkt eine durch das Ge-
meinschaftsrecht vorgegebene Entscheidung darstellt,
die in jedem Fall Vorrang vor nationalem Recht hat.

Des Weiteren darf eine nationale Vorschrift nicht for-
dern, dass EWR-/Türkei-Produkte den Bestimmungen
und technischen Anforderungen, die für einheimische
Erzeugnisse gelten, buchstabengetreu entsprechen,
wenn diese EWR-/Türkei-Produkte dasselbe Schutz-
niveau bieten (57).
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Das Ergebnis der Prüfung der Anwendbarkeit einer tech-
nischen Vorschrift auf ein EWR-/Türkei-Produkt kann
dazu führen, dass einheimische Erzeugnisse anders,
d. h. strenger, behandelt werden als das betreffende
EWR-/Türkei-Produkt. Diese unterschiedliche Behand-
lung darf für die zuständige Behörde bei der Überprü-
fung der Konformität des EWR-/Türkei-Produktes kein
vorrangiges Kriterium sein.

Schließlich ist es möglich, dass im Bestimmungsmit-
gliedstaat ein anderes Schutzsystem besteht als im Her-
kunftsstaat. Dieser Unterschied hat keine Bedeutung für
die Beurteilung der Erforderlichkeit und Verhältnis-
mäßigkeit der im Bestimmungsmitgliedstaat geltenden
technischen Vorschriften. Diese sind nur im Lichte der
von den nationalen Behörden des Bestimmungsmitglied-
staates angestrebten Ziele und des Schutzniveaus, das sie
gewährleisten sollen, zu beurteilen (58).

4.3 Dritte Stufe: Die Ergebnisse der Bewertung und die
Unterrichtung des Antragstellers

Hat der Bestimmungsmitgliedstaat das EWR-/Türkei-Pro-
dukt geprüft, müssen die Ergebnisse dieser Prüfung —
unabhängig ob negativ oder positiv — dem betreffenden
Wirtschaftsteilnehmer umgehend mitgeteilt werden (59).

Die Kommission hält es für wichtig, dass die zuständige
Behörde dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer all ihre
Gründe darlegt, und zwar nicht nur im Falle einer ne-
gativen, sondern auch bei einer positiven Entscheidung.
Eine positive Bewertung bestätigt, dass das EWR-/Tür-
kei-Produkt rechtmäßig im Bestimmungsmitgliedstaat in
Verkehr gebracht werden kann.

Die Handelsbeschränkung indessen, die aus einer nega-
tiven Bewertung folgen kann, ist im Prinzip eine Maß-
nahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige
Einfuhrbeschränkung; diese ist nach Artikel 28 EG-Ver-
trag verboten.

Es obliegt dem Mitgliedstaat, der sich auf einen Grund
für eine Beschränkung des freien Warenverkehrs beruft,
die Realität eines zwingenden Grundes des Allgemein-
interesses, die Notwendigkeit der betreffenden Beschrän-
kung und ihre Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf das
verfolgte Ziel nachzuweisen.

Einer der allgemeinen Grundsätze des Gemeinschafts-
rechts besagt, dass jedermann vor den Gerichten der
Mitgliedstaaten wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung
stehen müssen gegen nationale Entscheidungen, die ein
im Vertrag oder im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht ver-
ankertes Recht beeinträchtigen können (60). Das setzt
voraus, dass die Betroffenen, bevor sie irgendeinen
Rechtsbehelf einlegen, von der Verwaltung die Gründe
für die Entscheidung erfahren können (61).

Abgesehen von den Maßnahmen, die gemäß der Richt-
linie über die allgemeine Produktsicherheit ergriffen wer-
den können, muss nach Auffassung der Kommission die
zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates, die
der Meinung ist, dass ein EWR-/Türkei-Produkt nicht auf
ihrem Markt zugelassen werden sollte, in jedem Fall
Folgendes tun:

— Schriftlich gegenüber dem Hersteller oder Vertreiber
darlegen, welche Teile der innerstaatlichen tech-
nischen Vorschriften ihrer Auffassung nach einer
Vermarktung des Produktes im Bestimmungsmit-
gliedstaat entgegenstehen;

— gegenüber dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer
anhand aller relevanten wissenschaftlichen Daten,
die dem Bestimmungsmitgliedstaat zur Verfügung
stehen, darlegen, aus welchen zwingenden Gründen
des Allgemeininteresses die betreffenden Teile der
technischen Vorschrift auf das Produkt angewandt
werden müssen und warum weniger einschränkende
Maßnahmen nicht akzeptabel sind;

— anschließend, bevor eine Einzelmaßnahme bezüglich
der Einschränkung der Vermarktung des Produktes
getroffen wird, den Wirtschaftsteilnehmer auffor-
dern, etwaige Anmerkungen mitzuteilen, und ihm
dafür eine angemessene Frist (ca. 20 Arbeitstage)
einräumen;

— diese Anmerkungen in der Begründung der endgül-
tigen Entscheidung gebührend berücksichtigen;

— nachdem die Einzelmaßnahme zur Beschränkung der
Vermarktung des betreffenden Produktes getroffen
wurde, diese Entscheidung mit der Begründung
dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer unter Hin-
weis auf die verfügbaren Rechtsbehelfe mitteilen;

— diese Entscheidung der Kommission mitteilen gemäß
Artikel 7 der Richtlinie 92/59/EWG über die all-
gemeine Produktsicherheit bzw. ab 15. Januar
2004 gemäß Artikel 11 oder 12 der Richtlinie
2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit;
oder gemäß Artikel 50 der Verordnung 178/2002
zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und An-
forderungen des Lebensmittelrechts;

— oder, wenn diese Artikel nicht anwendbar sind, die
Entscheidung der Kommission gemäß Entscheidung
Nr. 3052/95/EG des Parlaments vom 13. Dezember
1995 zur Einführung eines Verfahrens der gegensei-
tigen Unterrichtung über einzelstaatliche Maßnah-
men, die vom Grundsatz des freien Warenverkehrs
in der Gemeinschaft abweichen, mitteilen.
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5. DIE WIDERSPRUCHSMÖGLICHKEITEN DES WIRT-
SCHAFTSTEILNEHMERS

5.1 Die direkte Anwendbarkeit von Artikel 28 und 30
EG-Vertrag

Die Bestimmungen von Artikel 28 bis 30 EG-Vertrag
haben Vorrang vor jeglicher entgegenstehenden nationa-
len Maßnahme (62).

Wenn innerstaatliche Rechtsvorschriften mit Artikel 28
bis 30 EG-Vertrag unvereinbar sind, müssen die Ge-
richte und Verwaltungen der Mitgliedstaaten daher die
volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts gewährleis-
ten, indem sie die damit unvereinbaren Vorschriften des
innerstaatlichen Rechts aus eigener Entscheidungsbefug-
nis unangewendet lassen (63).

Außerdem ist die strafrechtliche oder sonstige Beweh-
rung einer nationalen Beschränkungsmaßnahme, die
für gemeinschaftsrechtswidrig erkannt worden ist,
ebenso wenig mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar
wie die Beschränkung selbst (64).

Der nationale Richter, der im Rahmen seiner Zuständig-
keit die Artikel 28 und 30 EG-Vertrag anzuwenden hat,
ist nämlich gehalten, für deren volle Wirksamkeit Sorge
zu tragen, indem er erforderlichenfalls jede — auch
spätere — entgegenstehende Bestimmung des nationalen
Rechts aus eigener Entscheidungsbefugnis unangewendet
lässt, ohne dass er die vorherige Beseitigung dieser Be-
stimmung auf gesetzgeberischem Wege oder durch ir-
gendein anderes verfassungsrechtliches Verfahren bean-
tragen oder abwarten müsste (65).

Die nationalen Gerichte können gemäß Artikel 234 EG-
Vertrag ein Ersuchen um Vorabentscheidung über die
Auslegung der Artikel 28 und 30 an den Gerichtshof
richten.

5.2 Widerspruch gegen die ablehnende Entscheidung
der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitglied-
staates

Eine Verweigerung der Marktzulassung eines EWR-/Tür-
kei-Produktes durch den Bestimmungsmitgliedstaat ist
im Prinzip eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie
eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung, die nach Ar-
tikel 28 EG-Vertrag verboten ist. Daher kann der Wirt-
schaftsteilnehmer eine gegen ihn getroffene ablehnende
Entscheidung gemäß innerstaatlichem Recht stets an-
fechten.

Wird Rechtsbehelf bei einem nationalen Gericht einge-
legt, muss dieses die Artikel 28 und 30 EG-Vertrag in
der Auslegung des Gerichtshofs und gegebenenfalls die
in dieser Mitteilung dargelegten Grundsätze anwenden

sowie die ablehnende Entscheidung für mit diesen Ar-
tikeln unvereinbar erklären.

6. EINIGE EMPFEHLUNGEN FÜR DIE MITGLIEDSTAATEN

Mit der korrekten Anwendung des Prinzips der gegen-
seitigen Anerkennung können zwei Ziele miteinander
vereinbart werden: der in den Artikeln 28 und 30 EG-
Vertrag verankerte freie Warenverkehr und u. a. der
Schutz der Gesundheit, der Umwelt und der Verbrau-
cher.

Da die Mitgliedstaaten Artikel 28 und 30 EG-Vertrag
Vorrang vor jeglicher innerstaatlichen Rechtsvorschrift
einräumen müssen, die diesen Bestimmungen entgegen-
steht, müssen sie sicherstellen, dass ihre technischen
Vorschriften gemeinschaftsrechtskonform sind. Hierfür
haben sie mehrere Möglichkeiten, die teilweise miteinan-
der kombiniert werden können:

6.1 Die Klausel über die gegenseitige Anerkennung

Obwohl Artikel 28 und 30 EG-Vertrag unmittelbare
Wirkung entfalten, stellt man häufig fest, dass eine in-
nerstaatliche technische Vorschrift Wirtschaftsteilnehmer
bisweilen davon abschreckt, ihre Erzeugnisse in einem
anderen Mitgliedstaat zu vermarkten, auch wenn ihre
Produkte ein angemessenes, in einigen anderen Mitglied-
staaten anerkanntes Schutzniveau bieten. Außerdem
scheut sich die zuständige Behörde des Bestimmungs-
mitgliedstaates häufig, Artikel 28 bis 30 EG-Vertrag an-
zuwenden, wenn die innerstaatlichen technischen Vor-
schriften keine besondere rechtliche Regelung über die
Konformitätsbewertung von EWR-/Türkei-Produkten
enthalten.

Aus diesen Gründen bemüht sich die Kommission
um die Aufnahme einer Klausel über die gegen-
seitige Anerkennung, die für eine korrekte An-
wendung dieses Grundsatzes sorgt, in die Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten (66). Diese Klausel,
die in das innerstaatliche Recht aufgenommen
werden soll, dürfte die Vermarktung von Produk-
ten ermöglichen, die in einem anderen Mitglied-
staat rechtmäßig hergestellt und/oder in Verkehr
gebracht werden.

Die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Rechts-
schutzes erfordern auf den vom Gemeinschaftsrecht er-
fassten Gebieten eine eindeutige Formulierung der
Rechtsnormen der Mitgliedstaaten, die den betroffenen
Personen die klare und genaue Kenntnis ihrer Rechte
und Pflichten ermöglicht und die innerstaatlichen Ge-
richte in die Lage versetzt, deren Wahrung sicherzustel-
len. Die Kommission hält die Klausel über die gegen-
seitige Anerkennung für einen nützliches Instrument zur
Umsetzung dieser Grundsätze.
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Diese Klausel kann folgende Form annehmen:

— die einer einfachen Klausel, wenn die anderen Teile
des innerstaatlichen Rechts bereits die in dieser Mit-
teilung aufgeführten verwaltungstechnischen Garan-
tien enthalten;

— die einer Klausel, in der ein detaillierteres Verfahren
gemäß den in dieser Mitteilung dargelegten Grund-
sätzen beschrieben ist.

Beispiel für eine detaillierte Klausel über die
gegenseitige Anerkennung:

Die Erfordernisse dieser Vorschrift gelten nicht
für Erzeugnisse, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder der Türkei
oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des
EWR-Abkommens ist, rechtmäßig hergestellt
und/oder in Verkehr gebracht werden.

Wenn den zuständigen Behörden ein Nachweis
darüber vorliegt, dass ein bestimmtes Erzeugnis,
das in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder der Türkei oder in einem
EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkom-
mens ist, rechtmäßig hergestellt und/oder in Ver-
kehr gebracht wird, kein Schutzniveau bietet, das
dem in dieser Vorschrift Vorgeschriebenen ent-
spricht, können sie das Inverkehrbringen dieses
Erzeugnisses verbieten oder es vom Markt neh-
men lassen, nachdem sie:

— dem Hersteller oder Vertreiber schriftlich mit-
geteilt haben, aufgrund welcher Teile der na-
tionalen technischen Vorschriften das betref-
fende Erzeugnis nicht in Verkehr gebracht
werden darf; und

— anhand aller relevanten wissenschaftlichen
Fakten dargelegt haben, aus welchen zwingen-
den Gründen des Allgemeininteresses diese
Teile der technischen Vorschrift auf das Er-
zeugnis angewandt werden müssen und wa-
rum weniger einschränkende Maßnahmen
nicht akzeptabel sind; und

— den Wirtschaftsteilnehmer aufgefordert haben,
etwaige Anmerkungen binnen einer Frist (von
mindestens vier Wochen oder 20 Arbeits-
tagen) mitzuteilen, bevor eine individuelle
Maßnahme zur Beschränkung der Vermark-
tung des Erzeugnisses gegen ihn getroffen
wird; und

— diese Anmerkungen bei der Begründung ihrer
endgültigen Entscheidung gebührend berück-
sichtigt haben.

Anschließend muss die zuständige Behörde die
Einzelmaßnahme zur Einschränkung der Ver-
marktung des Erzeugnisses dem betroffenen Wirt-
schaftsteilnehmer unter Angabe der verfügbaren
Rechtsbehelfe mitteilen.

6.2 Die Aufhebung der technischen Vorschrift

Eine andere Möglichkeit ist die Aufhebung der tech-
nischen Vorschrift. Die Beurteilung möglicher einschrän-
kender Wirkungen einer technischen Vorschrift können
zu dem Schluss führen, dass diese nicht mehr zeitgemäß
oder nur auf die inländische Produktion anwendbar ist.

Wie dem auch sei, der Umstand, dass die Erfordernisse
für inländische Produkte strenger sind als die für EWR-/
Türkei-Erzeugnisse steht einer ordnungsgemäßen An-
wendung des Grundsatzes der gegenseitige Anerken-
nung nicht entgegen.

6.3 Sicherung der Transparenz

Einige Wirtschaftsteilnehmer ziehen es vor, absolut si-
cherzugehen, und möchten alles vermeiden, was den
Ruf ihres Produktes schädigen könnte, wie beispielsweise
eine vorübergehende Aussetzung der Vermarktungs-
erlaubnis, wenn die Behörden des Bestimmungsmitglied-
staates feststellen, dass ein EWR-/Türkei-Produkt einer
technischen Vorschrift des Bestimmungsmitgliedstaates
nicht entspricht. Andere Wirtschaftsteilnehmer fürchten
die Unkalkulierbarkeit der Anwendung der gegenseitigen
Anerkennung im Bestimmungsmitgliedstaat, auch wenn
dessen Recht technische Vorschriften enthält, bei denen
bereits auf den ersten Blick klar ist, dass sie unverhält-
nismäßig sind.

Nach Auffassung der Kommission kann die Vorherseh-
barkeit der gegenseitigen Anerkennung mit unterschied-
lichen Mitteln verbessert werden, die für mehr Trans-
parenz sorgen. Einige Beispiele:

6.3.1 Besserer Zugang zu technischen Vorschriften

Die Zugänglichkeit der geltenden technischen Vorschrif-
ten ist für die Wirtschaftsteilnehmer, die ihre EWR-/Tür-
kei-Produkte in einem anderen Mitgliedstaat vermarkten
möchten, unerlässlich.

Die Kommission hat allzu oft feststellen müssen, dass
der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung graue
Theorie bleibt, weil die Betroffenen nicht wissen, an
wen sie sich wenden sollen und was sie für eine An-
wendung der gegenseitigen Anerkennung vorlegen müs-
sen.

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf dafür zu
sorgen, dass diese Vorschriften, die klar formuliert sein
sollten, in einer Form bekannt gemacht werden, die den
Wirtschaftsteilnehmern einen leichten Zugang ermög-
licht, insbesondere über informative Internetsites und
beispielsweise nach Produktgruppen gegliederten Bro-
schüren, in denen die Behörden aufgeführt sind, die
Auskunft geben können.

DE4.11.2003 Amtsblatt der Europäischen Union C 265/11



Da ein Problem der Wirtschaftsteilnehmer darin besteht,
herauszufinden, welche Behörde für die Anwendung des
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung auf das betref-
fende Produkt zuständig ist, fordert die Kommission die
Mitgliedstaaten auf, in angemessener Weise bekannt zu
machen, welche Stelle für die Anwendung einer tech-
nischen Vorschrift und des Prinzips der gegenseitigen
Anerkennung zuständig ist, damit die Wirtschaftsteilneh-
mer die notwendigen Informationen einholen können.

6.3.2 Bekanntmachung gleichwertiger Alternativen

Selbst wenn die Rechtsvorschriften des Bestimmungsmit-
gliedstaates für Produkte, die beispielsweise ein gleich-
wertiges Schutzniveau garantieren, eine Klausel zur ge-
genseitigen Anerkennung vorsehen, ist es manchmal für
den Wirtschaftsteilnehmer schwer festzustellen, ob die

von ihm gewählte technische Alternative tatsächlich
gleichwertig ist.

Der betreffende Mitgliedstaat könnte die Anwendung des
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung erleichtern,
wenn er die technischen Vorschriften und Normen an-
derer Mitgliedstaaten veröffentlichen würde, die bereits
als gleichwertig anerkannt wurden, da ihre Einhaltung
das für das verfolgte Ziel erforderliche Schutzniveau ge-
währleistet.

6.3.3 Angabe der Ziele der Rechtsvorschriften

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren
Rechtsvorschriften die damit verfolgten Ziele explizit zu
benennen. Auf diese Weise können nationale Verwaltun-
gen und Wirtschaftsteilnehmer leichter die Gleichwertig-
keit beurteilen.

(1) In Ermangelung spezifischer Gemeinschaftsvorschriften hat die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit, d. h.
die Richtlinie 92/59/EWG des Rates vom 29. Juni 1992 (und ab 15. Januar 2004 die Richtlinie 2001/95/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates) für Produkte, die für die Verbraucher bestimmt sind oder von ihnen
verwendet werden können, einen horizontalen Rechtsrahmen geschaffen, der ein hohes Niveau an Sicherheit und
Gesundheitsschutz garantieren soll. Diese Richtlinie verpflichtet die Wirtschaftsteilnehmer generell, nur sichere
Produkte auf den Markt zu bringen. Auf diese Weise unterliegen alle in den Verkehr gebrachten Produkte, die
für die Verbraucher bestimmt sind oder von ihnen verwendet werden können, den Sicherheitsauflagen und -krite-
rien der genannten Richtlinie. Gleiches gilt für Lebensmittel gemäß den Bestimmungen der Verordnung 178/2002
zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Euro-
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit. Diese
Bestimmungen enthalten allgemeine Vorschriften, die darauf abzielen, dass lediglich sichere Lebensmittel und Fut-
termittel auf den Markt kommen.

(2) Als Wirtschaftsteilnehmer gilt jede Person, die Erzeugnisse in den Verkehr bringen will. Dies gilt im Wesentlichen
für Produzenten, ihre Vertreter, Großhändler, Importeure, Vertriebshändler und alle anderen, die an dem Prozess des
Inverkehrbringens beteiligt sind.

(3) Mitteilung KOM(1999) 299 endg. an den Rat und das Europäische Parlament vom 16. Juni 1999: Die gegenseitige
Anerkennung im Rahmen der Folgemaßnahmen zum Aktionsplan für den Binnenmarkt. Erster Zweijahresbericht
über die Anwendung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung (SEK(1999)1106 vom 13. Juli 1999) und zweiter
Zweijahresbericht KOM(2002) 419 endg. vom 23. Juli 2002. Die Texte können auf der Internetseite:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/goods/mutrec.htm abgerufen werden.

(4) Für eine Definition der EWR-/Türkei-Erzeugnisse siehe Ziffer 2.

(5) In Ermangelung harmonisierter Gemeinschaftsregelungen untersagt Artikel 28 EG-Vertrag im Warenhandel zwi-
schen den Mitgliedstaaten alle mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung,
die den freien Warenverkehr behindern. Artikel 30 EG-Vertrag besagt, dass die Bestimmungen des Artikels 28
Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegenstehen, die aus Gründen der öffent-
lichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren
oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des
gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch
weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten darstellen. Gleichwohl hat der Gerichtshof festgestellt, dass Beschränkungen des Inverkehrbringens in
einem anderen Mitgliedstaat aufgrund nationaler Maßnahmen, die Maßnahmen gleicher Wirkung im Sinne des
Artikels 28 EG-Vertrag darstellen können, im Lichte bestimmter, von ihm anerkannter zwingender Erfordernisse
gerechtfertigt sein können, sofern diese Maßnahmen notwendig und verhältnismäßig sind.

(6) Die Verweise in dieser Mitteilung auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs erheben nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie beinhalten lediglich spezifische Urteile, die den zuständigen Stellen und den Wirtschaftsteilnehmern
bei der Prüfung eines bestimmten Problems im Lichte der einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsprechung von
Nutzen sein können.

(7) Gemeint sind hier Verkaufsmodalitäten im Sinne des Urteils des Gerichtshofs vom 24. November 1993, Straf-
verfahren gegen Bernard Keck und Daniel Mithouard, Rechtssache C-267/91, Slg. 1993, S. I-6097 und seiner
späteren Rechtsprechung zu diesem Thema.

(8) Von den am häufigsten angeführten berechtigten Interessen können insbesondere der Schutz der Gesundheit und
des Lebens von Mensch und Tier, die Erhaltung der Pflanzenwelt, der Umweltschutz und der Verbraucherschutz
genannt werden.
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(9) Dieses Prinzip geht auf das Urteil „Cassis de Dijon“ vom 20. Februar 1979 zurück (Rewe-Zentral AG gegen
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), Rechtssache 120/78, Slg. 1979, S. 649. Seit 1980 hat die Kommission
eine Reihe von Orientierungshilfen für die Anwendung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung gegeben, die
auf der Rechtsprechung des Gerichtshofs beruhen; siehe Mitteilung über die Auswirkungen des Urteils des Euro-
päischen Gerichtshofes vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78 („Cassis de Dijon“) (ABl. C 256 vom
3.10.1980).

(10) Im Sinne dieser Mitteilung ist ein Erzeugnis ein bewegliches Gut, das Gegenstand von Handelsgeschäften sein kann:
Urteil des Gerichtshofs vom 21. Oktober 1999, Peter Jägerskiöld gegen Torolf Gustafsson, Rechtssache C-97/98, Slg.
1999, S. I-7319. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs unterliegen Gegenstände, die im Hinblick auf
Handelsgeschäfte über eine Grenze verbracht werden, unabhängig von der Natur dieser Geschäfte Artikel 28
EG-Vertrag, vgl. Randnr. 20 des Urteils des Gerichtshofs vom 28. März 1995, The Queen gegen Secretary of State
for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd und Macfarlan Smith Ltd, Rechtssache C-324/93, Slg. 1995,
S. I-563.

(11) Vgl. Randnr. 32 des Urteils des Gerichtshofs vom 13. Dezember 2001, DaimlerChrysler AG gegen Land Baden
Württemberg, Rechtssache C-324/99, Slg. 2001, S. I-9897.

(12) Beispielsweise bestimmte Arzneimittel, Biozid-Produkte oder Pflanzenschutzmittel.

(13) Das Verzeichnis der Richtlinien des „neuen Konzepts“, die den freien Warenverkehr bei Erfüllung wesentlicher
Anforderungen bzw. über die CE-Kennzeichnung gewährleisten, ist unter http://europa.eu.int/comm/enterprise/
newapproach/standardization/harmstds/reflist.html abrufbar.

(14) Das in Kraft stehende Gemeinschaftsrecht kann unter folgender Adresse eingesehen werden: http://europa.eu.int/
eur-lex/de/lif/index.html. Die Gemeinschaftsvorschriften sollten sorgfältig gelesen werden, um beurteilen zu können,
in welchem Maß das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung auf das betreffende Erzeugnis Anwendung finden
könnte. Tatsächlich können bestimmte Merkmale eines Produkts auf Gemeinschaftsebene harmonisiert sein, wäh-
rend es andere Merkmale desselben Produkts nicht sind. Letztere Merkmale unterliegen dann weiterhin dem Prinzip
der gegenseitigen Anerkennung.

(15) Es handelt sich vor allem um Genehmigungen für das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für
Humanarzneimittel, der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über
das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten, und der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln.

(16) Vgl. Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 92/59/EWG bzw. ab 15. Januar 2004, Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie
2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit.

(17) Randnr. 25 des Urteils des Gerichtshofs vom 23. März 2000, Strafverfahren gegen Berendse-Koenen M. G. en
Berendse H. D. Maatschap, Rechtssache C-246/98, Slg. 2000, S. I-1777; Randnrn. 25 und 26 des Urteils des
Gerichtshofs vom 23. Mai 1996, The Queen gegen Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley
Lomas (Ireland) Ltd, Rechtssache C-5/94, Slg. 1996, S. I-2553. Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften müssen einen
Hinweis auf die gemeinschaftliche Vorschrift enthalten, die sie umsetzen. Auf diese Weise können die Teile der
innerstaatlichen Rechtsvorschrift erkannt werden, die Gemeinschaftsrecht umsetzen und diejenigen, die sich auf
Artikel 28 und 30 EG-Vertrag stützen. Dennoch ist es äußerst wichtig, die Gemeinschaftsvorschriften aufmerksam
zu lesen, um festzustellen, in welchem Maß das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung auf das fragliche Produkt
Anwendung finden könnte. So können beispielsweise bestimmte Merkmale eines Produkts auf Gemeinschaftsebene
harmonisiert sein, während es andere nicht sind. Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung findet in diesem Fall
auf letztere Anwendung.

(18) Die Artikel 5 bis 7 des Beschlusses Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG-Türkei vom 22. Dezember 1995 über die
Durchführung der Endphase der Zollunion (ABl. L 35 vom 13.2.1996, S. 1) sehen ein Verbot aller mengenmäßigen
Beschränkungen sowie aller Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen der Europäischen Union und der Türkei vor.
Gemäß Artikel 66 des Beschlusses Nr. 1/95 werden die Bestimmungen der Artikel 5 bis 7 für die Zwecke ihrer
Durchführung und Anwendung in Bezug auf unter die Zollunion fallende Waren im Einklang mit der Recht-
sprechnung des Gerichtshofs ausgelegt. Dementsprechend finden die Grundsätze der Rechtsprechung des EuGH
in Fragen bezüglich der Artikel 28 und 30 EG-Vertrag, insbesondere das Urteil Cassis de Dijon auf die Mitglied-
staaten und die Türkei Anwendung.

(19) Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 9 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie Protokoll Nr. 4.
Die Artikel 28 und 30 EG-Vertrag sind Bestandteil des gemeinschaftlichen Besitzstands, der im Wortlaut in den
Artikeln 11 und 13 EWR-Abkommen übernommen wurde. Sie werden gemäß der einschlägigen Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, die vor der Unterzeichnung des Abkommens erfolgte, inter-
pretiert. Diese Mitteilung gilt dementsprechend auch für in Island, Liechtenstein und Norwegen hergestellte Erzeug-
nisse.

(20) Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass in den Fällen, in denen eine nationale Vorschrift den Artikeln 28 und 30
EG-Vertrag entgegensteht, der Gerichtshof bestätig hat, dass die Anwendung der Regelung nur bei eingeführten
Erzeugnissen, nicht aber bei Erzeugnissen einheimischen Ursprungs untersagt ist. Vgl. Randnr. 21 des Urteils des
Gerichtshofs vom 5. Dezember 2000 in der Rechtssache C-448/98 (Strafverfahren gegen Jean-Pierre Guimont), Slg
2000, S. I-663.
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(21) Artikel 24 EG-Vertrag besagt: „Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaates befindlich gelten diejenigen Waren aus
dritten Ländern, für die in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhr-Förmlichkeiten erfüllt sowie die vorgeschrie-
benen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise rückvergütet worden sind.“ In
Randnr. 37 des Urteils des Gerichtshofs vom 22. Januar 2002, Canal Satélite Digital SL gegen Adminstración
General del Estado, Beteiligte Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), Rechtssache C-390/99, Slg. 2002, S.
I-607 wird dieser Grundsatz bestätigt: „Zum einen ist es nach gefestigter Rechtsprechung erforderlich, dass ein
Erzeugnis, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, vorbehaltlich der im Gemein-
schaftsrecht vorgesehenen und anerkannten Ausnahmen grundsätzlich in jedem anderen Mitgliedstaat in den Ver-
kehr gebracht werden kann, ohne zusätzlich Kontrollen unterworfen zu werden.“

(22) Vgl. Richtlinie 2001/95/EG und Richtlinie 92/59/EWG über die allgemeine Produktsicherheit.

(23) Vgl. Randnr. 26 des Urteils des Gerichtshofs vom 21. Juni 2001, Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen Irland, Rechtssache C-30/99, Slg. 2001, S. I-4619.

(24) Vgl. Randnr. 36 des Urteils des Gerichtshofs vom 24. Oktober 2002, Strafverfahren gegen Walter Hahn, Rechts-
sache C-121/2000, Slg. 2002, S. I-9193.

(25) Vgl. Randnr. 17 und 18 des Urteils des Gerichtshofs vom 16. November 2000, Kommission der Europäischen
Gemeinschaften gegen Königreich Belgien, Rechtssache C-217/99, Slg. 2000, S. I-10251.

(26) Eine nationale Norm ist eine technische Spezifikation, die von einem anerkannten Normungsgremium zur wieder-
holten oder ständigen Anwendung angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist, deren Einhaltung
jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist.

(27) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 22. September 1988, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Irland,
Rechtssache 45/87, Slg. 1988, S. 4929.

(28) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juni 2001, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Französische
Republik, Rechtssache C-84/2000, Slg. 2001, S. I-4553.

(29) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juli 1988, Strafverfahren gegen Zoni, Rechtssache 90/86, Slg. 1988 S. 4285.

(30) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 5. April 2001, Strafverfahren gegen Christina Bellamy und English Shop Wholesale
SA, Rechtssache C-123/2000, Slg. 2001, S. I-2795; Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juni 2001, Kommission der
Europäischen Gemeinschaften gegen Französische Republik, Rechtssache C-84/2000, Slg. 2001, S. I-4553.

(31) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 24. Oktober 2002, Strafverfahren gegen Walter Hahn, Rechtssache C-121/2000,
Slg. 2002, S. I-9193.

(32) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Oktober 2000, Cidrerie Ruwet SA gegen Cidre Stassen SA und HP Bulmer Ltd,
Rechtssache C-3/99, Slg. 2000, S. I-8749; Urteil des Gerichtshofs vom 10. November 1982, Walter Rau Lebens-
mittelwerke gegen De Smedt PVBA, Rechtssache 261/81, Slg. 1982, S. 3961.

(33) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 5. Dezember 2000, Strafverfahren gegen Jean-Pierre Guimont, Rechtssache
C-448/98, Slg. 2000, S. I-10663.

(34) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 4. Dezember 1986, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Bundes-
republik Deutschland, Rechtssache 179/85, Slg. 1986, S. 3879; Urteil des Gerichtshofs vom 6. Juni 2002, Sapod
Audic gegen Eco-Emballages SA, Rechtssache C-159/2000, Slg. 2002, S. I-5031.

(35) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. September 2000, Strafverfahren gegen Yannick Geffroy und Casino France
SNC, Rechtssache C-366/98, Slg. 2000, S. I-6579; Urteil des Gerichtshofs vom 16. November 2000, Kommission
der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich Belgien, Rechtssache C-217/99, Slg. 2000, S. I-10251.

(36) Vgl. Randnr. 17 des Urteils des Gerichtshofs vom 28. Januar 1986, Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen Französische Republik (Zulassung von Holzbearbeitungsmaschinen), Rechtssache 188/84, Slg. 1986, S. 419.

(37) Gleichwohl gibt die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, für gefähr-
liche oder mutmaßlich gefährliche Produkte Beschränkungen mit rascher Wirkung zu erlassen, und zwar auf der
Grundlage von Artikel 6, 7 oder 8 und 14 der Richtlinie 92/59/EWG und ab 15. Januar 2004 Artikel 8, 11 oder 12
und 18 der Richtlinie 2001/95/EG.
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(38) In seinem Urteil vom 22. Januar 2002 (Canal Satélite Digital SL gegen Adminstración General del Estado, Beteiligte:
Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), Rechtssache C-390/99). Slg. 2002, S. I-607 hat der Gerichtshof
nachdrücklich daran erinnert, dass ein Vorabgenehmigungsverfahren den freien Warenverkehr einschränkt. Daher
müsse eine solche Vorschrift, um im Hinblick auf diese Grundfreiheit zulässig zu sein, einen im Gemeinschaftsrecht
anerkannten und im Allgemeininteresse liegenden Grund haben und dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit
genügen, d. h. geeignet sein, die Verwirklichung des angestrebten Ziels zu gewährleisten, und nicht über das dafür
Erforderliche hinausgehen.

(39) Vgl. Randnr. 15 des Urteils des Gerichtshofs vom 13. Dezember 1990, Strafverfahren gegen Jean-Claude Bellon,
Rechtssache C-42/90, Slg. 1990, S. I-4863.

(40) Diese Bescheinigung der Behörde des Mitgliedstaates, in dem das EWR-/Türkei-Erzeugnis rechtmäßig hergestellt
und/oder in Verkehr gebracht wird, ist jedoch nur eine von vielen Möglichkeiten — sie kann nicht von der
zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates vorgeschrieben werden. Vgl. Randnr. 63 des Urteils des
Gerichtshofs vom 8. Mai 2003 (ATRAL gegen Belgischer Staat, Rechtssache C-14/02). Darin hat der Gerichtshof
festgestellt, dass die Aufstellung einer Voraussetzung, dass für EWR-Produkte die Konformität mit technischen
Normen und Regelungen bescheinigt wird, die ein Schutzniveau sicherstellen, das dem im Bestimmungsmitgliedstaat
verlangten entsprechen, verstößt gegen Artikel 28 EG-Vertrag.

(41) Bei einem Verfahren zur Vorabgenehmigung, das den Ausnahmefall bildet, darf das Erzeugnis erst nach Erteilung
der Genehmigung in Verkehr gebracht werden.

(42) In diesem Sinn hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom 17. Juni 1987, Kommission der Europäischen Gemein-
schaften gegen Republik Italien, Rechtssache 154/85, Slg. 1987, S. 2717, entschieden.

(43) Im Ausnahmefall des Vorabgenehmigungsverfahrens hingegen genügt die Verweigerung der Vorabgenehmigung.

(44) Vgl. Randnr. 36 des Urteils des Gerichtshofs vom 22. Januar 2002, Canal Satélite Digital SL gegen Adminstración
General del Estado, Beteiligte: Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), Rechtssache C-390/99, Slg. 2002, S.
I-607.

(45) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juni 1993, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich
Belgien, Rechtssache C-373/92, Slg. 1993 S. I-3107.

(46) Vgl. Randnr. 35 des Urteils des Gerichtshofs vom 17. September 1998, Strafverfahren gegen Jean Harpegnies,
Rechtssache C-400/96, Slg. 1998, S. I-5121.

(47) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 1981, Strafverfahren gegen Frans-Nederlandse Maatschappij voor
Biologische Producten BV, Rechtssache 272/80, Slg. 1981, S. 3277; Randnr. 23 des Urteils vom 14. Juli 1983,
Strafverfahren gegen Sandoz BV, Rechtssache 174/82, Slg. 1983, S. 2445.

(48) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juni 1993, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich
Belgien, Rechtssache C-373/92, Slg. 1993, S. I-3107.

(49) Der Bestimmungsmitgliedstaat müsste die Berichte und Bescheinigungen von Einrichtungen anerkennen, die Garan-
tien bieten, die denen gleichwertig sind, die von inländischen Einrichtungen verlangt werden. Daraus folgt, dass die
Garantien für die Unabhängigkeit der Einrichtung des Herkunftsmitgliedstaats nicht zwangsläufig mit denen iden-
tisch sein müssen, die in den Vorschriften des Bestimmungsmitgliedstaates gefordert werden: Randnr. 69 des Urteils
des Gerichtshofs vom 21. Juni 2001, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Irland, Slg. 2001,
S. I-4619.

(50) Vgl. Randnr. 34 und 36 des Urteils des Gerichtshofs vom 5. Juni 1997, Ditta Angelo Celestini gegen Saar-Sektkel-
lerei Faber GmbH & Co. KG, Rechtssache C-105/94, Slg. 1997, S. I-2971.

(51) Im Falle einer gerechtfertigten Kontrolle müssen die damit verbundenen Kosten, die zu Lasten der Person gehen, die
die Kontrollen durchführen lässt oder eine Zulassung beantragt, verhältnismäßig sein und nicht über das hinaus-
gehen, was zur Deckung der Kosten des Prüfverfahrens erforderlich ist: Vgl. Randnr. 41 und 42 des Urteils des
Gerichtshofs vom 22. Januar 2002 in der Rechtssache C-390/99 (Canal Satélite Digital SL gegen Administración
General del Estado, Beteiligte: Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS)). Eine nachträglich auf dem Markt
durchgeführte Kontrolle, kann dagegen nach Auffassung des Gerichtshofs nicht als eine gegenüber dem Importeur
erbrachte Dienstleistung angesehen werden und daher müssen die durch diese Kontrolle entstehenden Kosten von
der Allgemeinheit getragen werden, die insgesamt vom freien Warenverkehr in der Gemeinschaft profitiert; vgl.
Randnr. 31 des Urteils des Gerichtshofs vom 15. Dezember 1993 in den verbundenen Rechtssachen C-277/91,
C-318/91 und C-319/91, Slg. 1993, S. I-6621 (Ligur Carni Srl und Genova Carbi Srl gegen Unità Sanitaria Locale n.
XV di Genova et Ponente SpA gegen Unità Sanitaria n. XIX di La Spezia und CO.GE.SE.MA Coop arl).

(52) Es handelt sich hierbei genauer gesagt um die in Artikel 30 EG-Vertrag genannten Ausnahmen von Artikel 28
EG-Vertrag sowie die vom Gerichtshof anerkannten zwingenden Erfordernisse, die eine Maßnahme mit gleicher
Wirkung im Sinne des Artikels 28 EG-Vertrag rechtfertigen können.
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(53) Die Risikobewertung beinhaltet zum einen die Ermittlung der Höhe des Risikos (d. h. der kritischen Schwelle, ab der
negative Auswirkungen auf eines der in Artikel 30 EG-Vertrag genannten oder vom Gerichtshof anerkannten
vorrangigen Interessen wahrscheinlich sind, deren Schutz eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Artikel
28 EG-Vertrag rechtfertigt) und, zum anderen, eine wissenschaftliche Bewertung der Risiken. Das Vorsorgeprinzip
kann beim Risikomanagement eine wichtige Rolle spielen: Siehe Mitteilung der Kommission KOM(2000) 1 über die
Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips: http://europa.eu.int/comm/food/fs/pp/pp_index_en.html

(54) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juli 1994, Strafverfahren gegen J.J.J. Van der Veldt, Rechtssache C-17/93, Slg.
1994, S. I-35; Urteil des Gerichtshofs vom 4. Juni 1992, Strafverfahren gegen Michel Debus, verbundene Rechts-
sachen C-13/91 und C-113/91, Slg. 1992, S. I-3617; Urteil des Gerichtshofs vom 24. Oktober 2002, Strafverfahren
gegen Walter Hahn, Rechtssache C-121/2000, Slg. 2002, S. I-9193.

(55) Artikel 30 EG-Vertrag bzw. Rechtsprechung zu den zwingenden Erfordernissen. Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom
28. Januar 1986, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen französische Republik (Zulassung von
Holzbearbeitungsmaschinen), Rechtssache 188/84, Slg. 1986, S. 419.

(56) So muss sich die zuständige Behörde überlegen, ob eine angemessene Etikettierung, oder der Beipackzettel, oder
andere Merkmale des Produktes nicht ausreichen, um einen angemessenen Verbraucherschutz zu gewährleisten.

(57) Dies widerspräche dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit: Urteil des Gerichtshofs vom 28. Januar 1986, Kommission
der Europäischen Gemeinschaften gegen französische Republik (Zulassung von Holzbearbeitungsmaschinen),
Rechtssache 188/84, Slg. 1986, S. 419.

(58) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 21. September 1999, Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd und Oy
Transatlantic Software Ltd gegen Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) und Suomen valtio (finnischer Staat), Rechtssache
C-124/97, Slg. 1999 S. I-6067.

(59) Die Anwendung dieses Grundsatzes ist umso wichtiger im Ausnahmefall eines Vorabgenehmigungsverfahrens vor
Inverkehrbringen, das nur erforderlich ist, wenn davon ausgegangen werden muss, dass eine Ex-Post-Kontrolle zu
spät erfolgen würde, um wirklich wirksam und zielführend zu sein. Mit einem solchen Verfahren muss ein nach
dem Gemeinschaftsrecht im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt und es muss dabei der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit beachtet werden, d. h. das Verfahren muss geeignet sein, die Verwirklichung des verfolgten Zieles zu
erreichen, darf jedoch nicht über das dafür Erforderliche hinausgehen. Wenn ein solches Verfahren dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit genügen soll, muss es sich in jedem Fall auf objektive, nicht-diskriminierende und vorab
bekannte Kriterien stützen, die dem Ermessen der nationalen Behörden Grenzen setzen, die seine missbräuchliche
Ausübung verhindern. Außerdem darf ein solches Verfahren keine Kontrollen beinhalten, die im Wesentlichen eine
Wiederholung von bereits im Rahmen anderer Verfahren vorgenommenen Überprüfungen, entweder in diesem
Mitgliedstaat oder in einem anderen Mitgliedstaat, darstellen. Schließlich ist ein Vorabgenehmigungsverfahren nicht
mit dem Grundsatz des freien Warenverkehrs vereinbar, wenn es aufgrund seiner Dauer und damit verbundener
unverhältnismäßig hoher Kosten geeignet ist, die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer von der Weiterverfolgung ihres
Vorhabens abzuschrecken. Die Kommission hält eine Dauer von mehr als 90 Tagen für in jedem Fall unverhält-
nismäßig.

(60) Vgl. Randnr. 16 des Urteils vom 13. Dezember 1990, Strafverfahren gegen Jean-Claude Bellon, Rechtssache
C-42/90, Slg. 1990, S. I-4863.

(61) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 9. Mai 1985, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen französische
Republik (Frankiermaschinen), Rechtssache 21/84, Slg. 1985, S. 1355; Urteil des Gerichtshofs vom 19. März 1991,
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich Belgien, Rechtssache C-249/88, Slg. 1991, S.
I-1275.

(62) Vgl. Randnr. 26 des Urteils des Gerichtshofs vom 28. März 1995, The Queen gegen Secretary of State for Home
Department, ex parte Evans Medical Ltd und Macfarlan Smith Ltd, Rechtssache C-324/93, Slg. 1995, S. I-5.

(63) Vgl. Randnr. 18 des Urteils des Gerichtshofs vom 13. März 1997, Tommaso Morellato gegen Unità sanitaria locale
(USL) n. 11 di Pordenone, Rechtssache C-358/95, Slg. 1997 S. I-1431.

(64) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 20. Juni 2002, Radiosistemi Srl gegen Prefetto di Genova, verbundene Rechts-
sachen C-388/2000 und C-429/2000, Slg. 2002 S. I-5845.

(65) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 4. Juni 1992, Strafverfahren gegen Michel Debus, verbundene Rechtssachen
C-13/91 und C-113/91, Slg. 1992, S. I-3617.

(66) Vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Oktober 1998, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen franzö-
sische Republik („Foie gras“-Urteil), Rechtssache C-184/96, Slg. 1998 S. I-6197. Im Wege des Mitteilungsverfahrens
der Richtlinie 98/34/EG wacht die Kommission darüber, dass eine derartige Klausel in alle neuen technischen
Regelungen aufgenommen wird. Auf der Internetseite http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris können alle im
Rahmen der Richtlinie 98/34/EG mitgeteilten Entwürfe für technische Vorschriften sowie die nach Beendigung
des Verfahrens verabschiedeten Texte eingesehen werden. Auf diese Weise erhalten die Wirtschaftsteilnehmer einen
einfachen Zugang zu den geltenden Vorschriften.
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Aufforderung zur Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung der Kommission über die An-
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der

Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätige Unternehmen

(2003/C 265/03)

Stellungnahmen sind innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verordnungs-
entwurfs an folgende Anschrift zu richten:

Europäische Kommission
Generaldirektion Fischerei
Referat D.3
Büro: Joseph II, 99
B-1049 Brüssel
Fax (32-2) 29 51 942
e-mail: fish-aidesdetat@cec.eu.int

Entwurf einer Verordnung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Ver-
trag auf Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von

Fischereierzeugnissen tätige Unternehmen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7.
Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf
bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere
auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i),

nach Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei-
hilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die Kommis-
sion ermächtigt, gemäß Artikel 87 EG-Vertrag zu erklä-
ren, dass eine Beihilfe an kleine und mittlere Unterneh-
men unter bestimmten Bedingungen mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar und von der Anmeldungspflicht
gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt ist.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 vom 12. Januar 2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unterneh-
men (2) gilt nicht für Tätigkeiten im Zusammenhang mit

der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Er-
zeugnissen gemäß Anhang I EG-Vertrag.

(3) Die Kommission hat die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag in
zahlreichen Entscheidungen auf kleine und mittlere Unter-
nehmen angewandt, die in der Erzeugung, Verarbeitung
und Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätig sind,
und ihren diesbezüglichen Standpunkt zuletzt in den Leit-
linien für die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen im
Fischerei- und Aquakultursektor (3) (im Folgenden „Fische-
reileitlinien“ genannt) dargelegt. Angesichts der erhebli-
chen Erfahrungen, die die Kommission bei der Anwen-
dung dieser Artikel auf kleine und mittlere in der Erzeu-
gung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei-
erzeugnissen tätige Unternehmen gesammelt hat, ist es
angezeigt, dass sie die ihr mit der Verordnung (EG) Nr.
994/98 übertragenen Befugnisse im Hinblick auf eine
wirksame Überwachung und aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung auch auf kleine und mittlere in der
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei-
erzeugnissen tätige Unternehmen anwendet, soweit die
betreffenden Erzeugnisse in den Geltungsbereich von Ar-
tikel 89 EG-Vertrag einbezogen wurden, ohne dabei ihre
eigenen Kontrollmöglichkeiten zu schwächen.

(4) Die Vereinbarkeit einer staatlichen Beihilfe im Fischerei-
sektor mit dem Gemeinsamen Markt wird von der Kom-
mission auf der Grundlage sowohl der Wettbewerbspolitik
als auch der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) geprüft.
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(5) Diese Verordnung betrifft Beihilfen im Fischereisektor, die
lange Zeit von der Kommission routinemäßig genehmigt
wurden. Für solche Beihilfen ist eine Einzelfallprüfung der
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt durch die
Kommission nicht erforderlich, sofern sie die in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2792/1999 des Rates zur Festlegung der
Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftlichen
Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 2369/2002 (2) fest-
gelegten Bedingungen für die Strukturfonds sowie be-
stimmte andere Bedingungen erfüllen.

(6) Diese Verordnung regelt die Beihilfen für Verkaufsför-
derung und/oder Werbung für Fischereierzeugnisse, die
Unterstützung von Erzeugerverbänden, den Schutz und
die Entwicklung der aquatischen Ressourcen, innovative
Maßnahmen und technische Hilfe, die Ausrüstung von
Fischereihäfen, das Abwracken von Fischereifahrzeugen,
sozioökonomische Maßnahmen, Investitionen in die Ver-
arbeitung und/oder Vermarktung von Fischereierzeugnis-
sen und Investitionen in die Aquakultur und Binnenfische-
rei.

(7) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Möglichkeit der
Mitgliedstaaten, Beihilfen an kleine und mittlere in der
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei-
erzeugnissen tätige Unternehmen anzumelden. Solche An-
meldungen werden von der Kommission auf der Grund-
lage der Fischereileitlinien und der vorliegenden Verord-
nung geprüft.

(8) Beihilfen, die Mitgliedstaaten dem Fischereisektor gewäh-
ren möchten, die aber nicht in den Geltungsbereich dieser
Verordnung fallen und die gemäß Artikel 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 994/98 angenommen wurden, unterliegen
weiterhin der Anmeldungspflicht gemäß Artikel 88 Ab-
satz 3 EG-Vertrag. Diese Beihilfen werden anhand der
Fischereileitlinien geprüft. Dies gilt insbesondere für Bei-
hilfen für die Erneuerung der Fischereiflotte, die Ausrüs-
tung und Modernisierung von Fischereifahrzeugen, den
finanziellen Ausgleich für die vorübergehende Einstellung
der Fangtätigkeit, die endgültige Überführung von Fische-
reifahrzeugen in ein Drittland, Einkommens- und Betriebs-
beihilfen sowie die Beseitigung von Schäden infolge von
Naturkatastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen Er-
eignissen.

(9) Mit dieser Verordnung sollten Beihilfen freigestellt wer-
den, die alle darin vorgesehenen Bedingungen erfüllen,
sowie alle Beihilferegelungen, bei denen gewährleistet ist,
dass die nach diesen Regelungen gewährten Beihilfen
ebenfalls alle darin vorgesehenen einschlägigen Bedingun-
gen erfüllen. Beihilferegelungen und außerhalb einer Bei-
hilferegelung gewährte Einzelbeihilfen sollten einen aus-
drücklichen Verweis auf diese Verordnung enthalten.

(10) Im Interesse der Kohärenz mit den von der Gemeinschaft
finanzierten Fördermaßnahmen sollten die Höchstbeträge
der in dieser Verordnung erfassten Beihilfen den Beträgen
entsprechen, die in der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999
für dieselbe Beihilfeart festgesetzt sind. Zur Einhaltung
einer allgemeinen Disziplin für staatliche Beihilfen im Fi-
schereisektor sollte die Verordnung nicht gelten, wenn der
gewährte Jahresgesamtbetrag eines Mitgliedstaats für eine
Beihilfekategorie den Höchstbetrag für die betreffende Ka-
tegorie überschreitet, der durch die Kommission auf der
Grundlage der durch die Mitgliedstaaten für diese Katego-
rie rechtmäßig in den Jahren 2001, 2002 und 2003 ge-
währten Beihilfen gewährt wurde, verteilt auf jeden Mit-
gliedstaat nach einer gewichteten Anwendung der objecti-
ven Kriterien Umsatz im Fischereisektor, Beschäftigung im
Fischereisektor und Höhe der Beiträge aus den gemein-
schaftlichen Strukturfonds. Diese Obergrenze gilt nicht
für Beihilfen zur endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit
durch das Abwracken eines Fischereifahrzeugs, die end-
gültige Umstellung von Fischereifahrzeugen auf nichtkom-
merzielle nichtfischereiliche Zwecke oder bestimme sozio-
ökonomische Maßnahmen.

(11) Eine Beihilfe sollte nicht in Situationen gewährt werden,
in denen das Gemeinschaftsrechts und insbesondere der
Regeln über die Gemeinsame Fischereipolitik nicht respek-
tiert werden. Eine einzelstaatliche Beihilfe im Fischereisek-
tor ist deshalb nur dann zulässig, wenn die finanzierten
Maßnahmen und deren Auswirkungen mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind. Bevor eine Beihilfe gewährt
wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Begüns-
tigten die Regeln der GFP einhalten.

(12) Entsprechend der gängigen Praxis der Kommission und
um sicherzustellen, dass Beihilfen anteilig gewährt und
auf den erforderlichen Betrag begrenzt werden, sollten
die Obergrenzen eher in Beihilfeintensitäten in Bezug
auf bestimmte zuschussfähige Ausgaben als in Höchst-
oder Mindestbeträgen ausgedrückt werden.

(13) Damit ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der wei-
testgehenden Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen
im geförderten Sektor und den Zielen dieser Verordnung
erreicht wird, sollten Einzelbeihilfen, die einen bestimm-
ten Höchstbetrag überschreiten, unabhängig davon, ob die
betreffende Beihilferegelung die Bedingungen dieser Ver-
ordnung erfüllt, von der Anmeldungspflicht nicht frei-
gestellt werden.

(14) Um abweichende Auslegungen zu vermeiden, die Anlass
zu Wettbewerbsverzerrungen geben könnten, und die Ab-
stimmung zwischen den Maßnahmen der Gemeinschaft
und der Mitgliedstaaten für kleine und mittlere Unterneh-
men zu erleichtern, ist bei der in dieser Verordnung ver-
wendeten Definition der kleinen und mittleren Unterneh-
men die Begriffsbestimmung der Verordnung (EG) Nr.
70/2001 zugrunde zu legen.
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(15) Ob eine Beihilfe nach dieser Verordnung mit dem Ge-
meinsamen Markt vereinbar ist, hängt unter anderem
von der Beihilfeintensität und damit dem in Subventions-
äquivalent ausgedrückten Beihilfebetrag ab. Die Berech-
nung des Subventionsäquivalents einer in mehreren
Tranchen oder in Form eines zinsgünstigen Darlehens
gewährten Beihilfe erfolgt auf der Grundlage der zum
Gewährungszeitpunkt geltenden marktüblichen Zinssätze.
Im Interesse einer einheitlichen, transparenten und ein-
fachen Anwendung der Vorschriften über staatliche Bei-
hilfen sollten für die Zwecke dieser Verordnung die
marktüblichen Zinssätze als Referenzzinssätze zugrunde
gelegt werden (bei zinsgünstigen Darlehen muss das Dar-
lehen durch übliche Sicherheiten gedeckt und darf nicht
mit ungewöhnlich hohen Risiken behaftet sein). Als Refe-
renzzinssätze gelten die von der Kommission in regel-
mäßigen Abständen anhand objektiver Kriterien ermittel-
ten und im Amtsblatt der Europäischen Union sowie im
Internet veröffentlichten Zinssätze.

(16) Unter Bezug auf Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-
Vertrag dürfen die Beihilfen keinesfalls ausschließlich eine
dauernde oder regelmäßige Senkung der von dem begüns-
tigten Unternehmen üblicherweise zu tragenden Betriebs-
kosten bewirken und müssen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Nachteilen stehen, die mit ihnen ausgegli-
chen werden sollen, um den von der Gemeinschaft ange-
strebten sozioökonomischen Nutzen zu sichern. Einseitige
staatliche Beihilfemaßnahmen, die lediglich dazu bestimmt
sind, die finanzielle Lage der Erzeuger zu verbessern, aber
in keiner Weise zur Entwicklung des Sektors insgesamt
beitragen, und insbesondere Beihilfen, die allein auf der
Grundlage des Preises, der Menge, der Produktionseinheit
oder der Betriebsmitteleinheit gewährt werden, sind als
Betriebsbeihilfen anzusehen, die mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar sind. Zudem können solche Beihilfen
die Mechanismen der gemeinsamen Marktorganisationen
beeinträchtigen. Daher sollte der Geltungsbereich dieser
Verordnung auf Investitionsbeihilfen, Beihilfen für be-
stimmte sozioökonomische Maßnahmen.

(17) Um sicherzustellen, dass eine Beihilfe notwendig ist und
als Anreiz zur Entwicklung bestimmter Tätigkeiten wirkt,
sollte diese Verordnung Beihilfen für Tätigkeiten, die der
Begünstigte auch unter Marktbedingungen durchführen
würde, nicht freistellen. Rückwirkende Beihilfen für Tätig-
keiten, die der Begünstigte bereits durchgeführt hat, soll-
ten nicht gewährt werden.

(18) Mit anderen staatlichen Beihilfen auf staatlicher, regionaler
oder lokaler Ebene, mit öffentlichen Zuschüssen im Rah-
men der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 oder mit Ge-
meinschaftsunterstützung kumulierte Beihilfen sollten in
Bezug auf dieselben zuschussfähigen Kosten nur bis zu
den in dieser Verordnung festgesetzten Schwellenwerten
freigestellt werden.

(19) Zum Zwecke der Transparenz und einer wirksamen Über-
wachung im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr.
994/98 sollte ein Standardformblatt erstellt werden, mit
dem die Mitgliedstaaten die Kommission bei Durchfüh-
rung einer Beihilferegelung oder Gewährung einer Einzel-
beihilfe außerhalb einer Beihilferegelung nach Maßgabe

der vorliegenden Verordnung kurz informieren und das
zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
bestimmt ist. Aus denselben Gründen sollte festgelegt wer-
den, welche Aufzeichnungen die Mitgliedstaaten für die
nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen zur Ver-
fügung halten müssen. Die Mitgliedstaaten sind ferner ver-
pflichtet, der Kommission einmal jährlich einen Bericht
vorzulegen; hierfür sind spezifische Anforderungen fest-
zulegen. Die Kurzbeschreibung und der jährliche Bericht
sollten in EDV-gestützter Form vorgelegt werden, da die
entsprechende Technologie inzwischen nahezu überall
verfügbar ist.

(20) Kommt ein Mitgliedstaat seiner in dieser Verordnung vor-
gesehenen Berichterstattungspflicht nicht nach, so kann
die Kommission ihre Überwachungsaufgaben gemäß Ar-
tikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag nicht wahrnehmen und
kann insbesondere nicht prüfen, ob die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Kumulierung von nach dieser Verord-
nung freigestellten Beihilfen so stark sind, dass sie die
Handelsbedingungen in einer Weise beeinträchtigen, die
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Die Bewertung
der Auswirkungen kumulierter staatlicher Beihilfen ist ins-
besondere dann erforderlich, wenn derselbe begünstigt
Beihilfen aus verschiedenen Quellen erhalten könnte. Da-
her sollte die Kommission die Möglichkeit haben, die An-
wendung dieser Verordnung auf einen Mitgliedstaat ganz
oder teilweise auszusetzen. Im Interesse der Rechtssicher-
heit sollten auf der Grundlage dieser Verordnung bereits
gewährte Beihilfen freigestellt bleiben. Ist die Berichterstat-
tungspflicht in vollem Umfang erfüllt, sollte diese Verord-
nung für den betreffenden Mitgliedstaat wieder gelten.

(21) Angesichts der bisherigen Erfahrungen der Kommission in
diesem Bereich und der Tatsache, dass die Vorschriften
über staatliche Beihilfen grundsätzlich in regelmäßigen
Abständen überprüft werden müssen, empfiehlt es sich,
die Geltungsdauer dieser Verordnung zu begrenzen. Für
den Fall, dass die Verordnung nach Ablauf dieses Zeit-
raums nicht verlängert wird, bleiben die nach dieser Ver-
ordnung freigestellten Beihilferegelungen weitere sechs
Monate freigestellt.

(22) Es empfiehlt sich, für Beihilfen, deren Prüfung bei Inkraft-
treten dieser Verordnung noch anhängig ist, die vor deren
Inkrafttreten gewährt oder die entgegen Artikel 88 Absatz
3 EG-Vertrag nicht angemeldet wurden, Übergangsbestim-
mungen zu erlassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1

GELTUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND BEDIN-
GUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für kleine und mittlere in der
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei-
erzeugnissen tätige Unternehmen.
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(2) Diese Verordnung gilt nicht für

a) Beihilfen für ausfuhrbezogene Tätigkeiten, insbesondere Bei-
hilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem
Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen
durch die Ausfuhrtätigkeit bedingten laufenden Ausgaben
zusammenhängen;

b) Beihilfen, die von der Verwendung von einheimischen an-
stelle von eingeführten Erzeugnissen abhängig gemacht wer-
den.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen für Einzelvor-
haben mit zuschussfähigen Kosten von mehr als 2 Mio. EUR
oder für Beihilfen, deren Betrag 1 Mio. EUR pro Begünstigten
und Jahr überschreitet.

(4) Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen, die in eine
Maßnahmekategorie in Kapitel 2 fallen, wenn die Gewährung
dieser Beihilfen den Gesamtbetrag der von einem Mitgliedstaat
in einem Kalenderjahr für diese Maßnahmekategorie gewährten
staatlichen Beihilfe derart erhöht, dass ein Höchstbetrag über-
schritten wird. Dieser Höchstbetrag wird von der Kommission
für jeden Mitgliedstaat kalkuliert, auf der Grundlage der recht-
mäßig für die betreffende Maßnahmekategorie in den Jahren
2001, 2002 und 2003 in den Mitgliedstaaten gewährten Bei-
hilfen, verteilt auf die Mitgliedstaaten im Verhältnis zu einer
gewichteten Anwendung der folgenden objektiven Kriterien:

— Umsatz im Fischereisektor [. . .] %

— Beschäftigung im Fischereisektor [. . .] %

— Höhe der Zuschüsse aus den gemeinschaftlichen Struktur-
fonds [. . .] %.

Diese Regel gilt nicht für die Gewährung von Beihilfen unter
Artikel 10 und Artikel 12 dieser Verordnung.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Beihilfe“: alle Maßnahmen, die die Voraussetzungen von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen;

2. „Fischereierzeugnis“: die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
104/2000 (1) aufgeführten Erzeugnisse von Fängen auf See
oder in Binnengewässern oder aus der Aquakultur;

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.

3. „Verarbeitung und Vermarktung“: sämtliche Schritte der Be-
handlung, Bearbeitung Produktion und des Vertriebs von
der Anlandung oder Ernte bis zum Stadium des Endpro-
dukts;

4. „kleine und mittlere Unternehmen“ („KMU“): Unternehmen
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 70/2001;

Artikel 3

Voraussetzungen für die Freistellung

(1) Vorbehaltlich des Artikels 16 sind außerhalb von Beihil-
fegelungen gewährte Einzelbeihilfen, die alle Bedingungen die-
ser Verordnung erfüllen, mit dem Gemeinsamen Markt im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag ver-
einbar und von der Anmeldungspflicht gemäß Artikel 88 Ar-
tikel 3 freigestellt, wenn darin ausdrücklich unter Angabe des
Titels sowie der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union
auf diese Verordnung verwiesen wird.

(2) Vorbehaltlich des Artikels 16 sind Beihilferegelungen, die
alle Bedingungen dieser Verordnung erfüllen, mit dem Gemein-
samen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)
EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldungspflicht gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn folgende Vo-
raussetzungen vorliegen:

a) die Beihilfen, die nach der fraglichen Regelung gewährt
werden können, erfüllen alle Bedingungen dieser Verord-
nung;

b) in der Regelung wird unter Angabe des Titels sowie der
Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union ausdrücklich
auf diese Verordnung verwiesen.

(3) Beihilfen, die auf der Grundlage der in Absatz 2 genann-
ten Regelungen gewährt werden, sind mit dem Gemeinsamen
Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Ver-
trag vereinbar und von der Anmeldungspflicht nach Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie alle Bedingungen
dieser Verordnung unmittelbar erfüllen.

(4) Bevor ein Mitgliedstaat eine unter diese Verordnung fal-
lende Beihilfe gewährt, überprüft er, ob

a) die finanzierten Maßnahmen und deren Auswirkungen mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind;

b) die Begünstigten der Beihilfe die Vorschriften der Gemein-
samen Fischereipolitik einhalten.
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KAPITEL 2

BEIHILFEKATEGORIEN

Artikel 4

Beihilfen für Erzeugerverbände

Startbeihilfen für Erzeugerverbände oder Erzeugervereinigungen
sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag vereinbar und von der An-
meldungspflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag frei-
gestellt, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 15 der Verord-
nung (EG) Nr. 2792/1999 erfüllen, und

b) der Beihilfebetrag, gemessen in Subventionsäquivalent, den
in Anhang IV der genannten Verordnung für diese Beihilfen
festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und ge-
meinschaftlichen Zuschüsse nicht übersteigt.

Artikel 5

Beihilfen für Investitionen in den Schutz und die Entwick-
lung der aquatischen Ressourcen

Beihilfen für Investitionen in den Schutz und die Entwicklung
der aquatischen Ressourcen sind mit dem Gemeinsamen Markt
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag
vereinbar und von der Anmeldungspflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 13 und Anhang
III Abschnitte 2 und 2.1 der Verordnung (EG) Nr.
2792/1999 erfüllen, und

b) der Beihilfebetrag, gemessen in Subventionsäquivalent, den
in Anhang IV der genannten Verordnung für diese Beihilfen
festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und ge-
meinschaftlichen Zuschüsse nicht übersteigt.

Artikel 6

Beihilfen für innovative Maßnahmen und technische Hilfe

(1) Investitionsbeihilfen für innovative Maßnahmen und
technische Hilfe sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag vereinbar
und von der Anmeldungspflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag freigestellt, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 17 der Verord-
nung (EG) Nr. 2792/1999 erfüllen, und

b) der Beihilfebetrag, gemessen in Subventionsäquivalent, den
in Anhang IV der genannten Verordnung für diese Beihilfen
festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und ge-
meinschaftlichen Zuschüsse nicht übersteigt.

(2) Beihilfen für innovative Maßnahmen und technische Hil-
fe, die mit den normalen Betriebsausgaben des Begünstigten
zusammenhängen, fallen nicht in den Geltungsbereich des Ab-
satzes 1.

Artikel 7

Beihilfen für Investitionen in die Verkaufsförderung und
Werbung für Fischereierzeugnisse

Beihilfen für Investitionen in die Verkaufsförderung und Wer-
bung für Fischereierzeugnisse sind mit dem Gemeinsamen
Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Ver-
trag vereinbar und von der Anmeldungspflicht gemäß Artikel
88 Absatz 3 freigestellt, wenn sie folgende Bedingungen erfül-
len

a) die Beihilfen gelten für einen ganzen Sektor oder eine ganze
Produktgruppe und begünstigen nicht den Absatz der Er-
zeugnisse eines oder mehrerer bestimmter Unternehmen,

b) die Beihilfen erfüllen die Bedingungen gemäß Artikel 14
und Anhang III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr.
2792/1999, und

c) der Beihilfebetrag, gemessen in Subventionsäquivalent, über-
schreitet nicht den für diese Beihilfen in Anhang IV der
genannten Verordnung festgesetzten globalen Satz der ein-
zelstaatlichen und gemeinschaftlichen Zuschüsse.

Artikel 8

Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und Ver-
marktung

Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und Vermark-
tung von Fischereierzeugnissen sind mit dem Gemeinsamen
Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Ver-
trag vereinbar und von der Anmeldungspflicht gemäß Artikel
88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 13 und Anhang
III Abschnitte 2 und 2.4 der Verordnung (EG) Nr.
2792/1999 erfüllen, und

b) der Betrag der Beihilfen, gemessen in Subventionsäquivalent,
den für diese Beihilfen in Anhang IV der genannten Verord-
nung festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Zuschüsse nicht überschreitet.
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Artikel 9

Beihilfen für Investitionen in die Ausrüstung von Fische-
reihäfen

Beihilfen für die Ausrüstung von Fischereihäfen zur Erleichte-
rung der Anlandungen und der Versorgung der Fischereifahr-
zeuge sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag vereinbar und von der
Anmeldungspflicht im Sinne von Artikel 88 Absatz 3 EG-Ver-
trag freigestellt, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 13 und Anhang
III Abschnitte 2 und 2.3 der Verordnung (EG) 2792/1999
erfüllen, und

b) der Betrag der Beihilfen, gemessen in Subventionsäquivalent,
den für diese Beihilfen in Anhang IV der genannten Verord-
nung festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Zuschüsse nicht überschreitet.

Artikel 10

Beihilfen für die endgültige Einstellung der Fangtätigkeit
durch Abwracken eines Fischereifahrzeugs oder seine Ver-
wendung für nichtkommerzielle andere Zwecke als den

Fischfang

Beihilfen für das Abwracken von Fischereifahrzeugen sowie für
die endgültige Verwendung von Fischereifahrzeugen für nicht-
kommerzielle andere Zwecke als den Fischfang sind mit dem
Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe c) EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldungspflicht
gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 7 und von An-
hang III Abschnitt 1.1 der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999
erfüllen, und

b) der Betrag der Beihilfen, gemessen in Subventionsäquivalent,
den für diese Beihilfen in Anhang IV der genannten Verord-
nung oder den in der Verordnung (EG) Nr. 2370/2002 fest-
gesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und gemein-
schaftlichen Zuschüsse nicht überschreitet.

Artikel 11

Beihilfen für Investitionen in die Aquakultur und die Bin-
nenfischerei

Beihilfen für Investitionen in die Aquakultur und die Binnen-
fischerei sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Ar-
tikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag vereinbar und von
der Anmeldungspflicht gemäß Artikel 88 Buchstabe 3 EG-Ver-
trag vereinbar, wenn:

a) die Beihilfen die Bedingungen von Artikel 13 und Anhang
III Abschnitte 2 und 2.2 der Verordnung (EG) Nr.
2792/1999 erfüllen, und

b) der Betrag der Beihilfen, gemessen in Subventionsäquivalent,
den für diese Beihilfen in Anhang IV der genannten Verord-
nung festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Zuschüsse nicht überschreitet.

Artikel 12

Sozioökonomische Maßnahmen

Beihilfen für den Vorruhestand von Fischern und individuelle
Pauschalprämien gemäß Artikel 12 Absätze 1 und 2 sowie
Absatz 3 Buchstaben a), b) und c), Absatz 4 Buchstabe a) bis
e) und Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 sind
mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz
3 Buchstabe c) EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldungs-
pflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn
der Betrag der Beihilfe, gemessen in Subventionsäquivalent, den
für diese Beihilfen in Anhang IV der genannten Verordnung
festgesetzten globalen Satz der einzelstaatlichen und gemein-
schaftlichen Zuschüsse nicht überschreitet.

KAPITEL 3

GEMEINSAME SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 13

Der Gewährung der Beihilfe vorausgehende Schritte

(1) Im Rahmen einer Beihilferegelung gewährte Beihilfen
werden durch diese Verordnung nur freigestellt, wenn die Tä-
tigkeiten oder Dienstleistungen, für die sie gewährt werden,
durchgeführt oder in Anspruch genommen werden, nachdem
die Beihilferegelung, im Einklang mit dieser Verordnung, erar-
beitet und veröffentlicht worden ist.

Begründet die Beihilferegelung automatisch einen Anspruch auf
die Beihilfe, ohne dass weitere Verwaltungsschritte notwendig
sind, so darf die Beihilfe erst gewährt werden, nachdem die
Beihilferegelung im Einklang mit dieser Verordnung erarbeitet
und veröffentlicht worden ist.

Ist nach der Beihilferegelung ein Antrag bei der zuständigen
Behörde zu stellen, so darf die Beihilfe erst gewährt werden,
nachdem folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) die Beihilferegelung wurde im Einklang mit dieser Verord-
nung erarbeitet und veröffentlicht;

b) bei der zuständigen Behörde wurde ein Beihilfeantrag ord-
nungsgemäß gestellt;
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c) die zuständige Behörde hat dem Antrag unter Festsetzung
des Beihilfebetrags mit für sie bindender Wirkung stattgege-
ben; dem Antrag darf nur stattgegeben werden, wenn die
für die Beihilfe bzw. Beihilferegelung zur Verfügung stehen-
den Mittel nicht ausgeschöpft sind.

(2) Außerhalb von Beihilferegelungen gewährte Einzelbeihil-
fen werden durch diese Verordnung nur freigestellt, wenn die
Tätigkeiten oder Dienstleistungen, für die sie gewährt werden,
durchgeführt oder in Anspruch genommen werden, nachdem
die Voraussetzungen von Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstaben
b) und c) erfüllt worden sind.

Artikel 14

Kumulierung

Nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfen werden in Bezug
auf dieselben zuschussfähigen Kosten nicht mit sonstigen Bei-
hilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag kumuliert,
wenn durch die Kumulierung die nach dieser Verordnung
höchstzulässige Beihilfeintensität oder Beihilfehöhe überschrit-
ten wird.

Artikel 15

Transparenz und Überwachung

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission binnen
20 Arbeitstagen nach Erlass einer Beihilferegelung oder Gewäh-
rung einer nicht unter eine Beihilfereglung fallenden Einzelbei-
hilfe, die nach dieser Verordnung freigestellt ist, eine Kurz-
beschreibung der Maßnahme nach dem in Anhang I vorgege-
benen Muster, die im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht wird. Diese ist in EDV-gestützter Form zu übermit-
teln.

(2) Die Mitgliedstaaten halten ausführliche Aufzeichnungen
über die nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferegelun-
gen, die nach diesen Beihilferegelungen und die außerhalb von
Beihilferegelungen gewährten Einzelbeihilfen zur Verfügung.
Diese Aufzeichnungen müssen belegen, dass die in dieser Ver-
ordnung genannten Freistellungsvoraussetzungen erfüllt sind
und dass es sich bei dem begünstigten Unternehmen um ein
KMU handelt. Aufzeichnungen über Einzelbeihilfen sind zehn
Jahre lang vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an zur Verfügung
zu halten; bei Beihilferegelungen beträgt diese Frist zehn Jahre
ab dem Zeitpunkt, zu dem letztmalig eine Einzelbeihilfe nach
der fraglichen Regelung gewährt wurde. Die Kommission kann
von dem betreffenden Mitgliedstaat alle Informationen anfor-
dern, die ihrer Ansicht nach nötig sind, um zu beurteilen, ob
die Voraussetzungen für eine Freistellung erfüllt sind.

(3) Die Mitgliedstaaten unterhalten ein Überwachungssys-
tem, mit dem der Gesamtbetrag der von einem Begünstigten
empfangenen und nach dieser Verordnung freigestellten Beihil-
fen berechnet werden kann, einschließlich der Beihilfen, die auf

verschiedenen Ebenen des betreffenden Mitgliedstaats gezahlt
werden, sowie etwaiger Zuschüsse der Gemeinschaft an den
Begünstigten.

(4) Die Mitgliedstaaten erstellen jährlich nach der Muster in
Anhang II in EDV-gestützter Form einen Jahresbericht über die
Anwendung dieser Verordnung unabhängig davon, ob sich die
Anwendung über ein Kalenderjahr oder nur Teile hiervon er-
streckt. Der Bericht wird in den Jahresbericht aufgenommen,
den die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 659/1999 (1) unterbreiten müssen, und bis zum
30. März des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres vorgelegt.
Folglich legt jeder Mitgliedstaat einen einzigen Bericht vor, in
dem alle auf sämtlichen Verwaltungs- und Legislativebenen des
Mitgliedstaates gewährten Beihilfen berücksichtigt sind. Dieser
Bericht ist in EDV-gestützter Form vorzulegen.

(5) Sobald eine Beihilferegelung in Kraft tritt oder eine Ein-
zelbeihilfe außerhalb einer Beihilferegelung gewährt wird, die
nach dieser Verordnung freigestellt ist, veröffentlicht der Mit-
gliedstaat auf dem Internet den vollen Wortlaut der Beihilfe-
regelung bzw. die Kriterien und Bedingungen für die Gewäh-
rung der Einzelbeihilfe. Die Internetadressen der Websites wer-
den der Kommission zusammen mit der Kurzbeschreibung der
Beihilfe gemäß Absatz 1 übermittelt. Außerdem ist sie in den
Jahresbericht gemäß Absatz 4 aufzunehmen.

Artikel 16

Aussetzung der Anwendung

(1) Legt ein Mitgliedstaat nicht alle erforderlichen Informa-
tionen im Jahresbericht gemäß Artikel 15 Absatz 4 zu dem in
dem genannten Absatz festgelegten Zeitpunkt vor oder berück-
sichtigt er dabei nicht alle in seinem Hoheitsgebiet gelegenen
geografischen Gebiete, so kann die Kommission — sofern dies
in einem angemessenen Verhältnis zum Grad der Nichteinhal-
tung steht — die Anwendung dieser Verordnung auf den Mit-
gliedstaat durch eine an diesen Mitgliedstaat gerichtete Ent-
scheidung ganz oder teilweise aussetzen. Vor dem Erlass einer
solchen Entscheidung gibt die Kommission dem Mitgliedstaat
Gelegenheit zur Stellungnahme.

Sind die erforderlichen Informationen nur in Bezug auf eines
oder mehrere Gebiete des Mitgliedstaates unvollständig, so gilt
die Aussetzung nur für diese Gebiete.

Die Entscheidung wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht. In der Entscheidung wird der Zeitpunkt genannt, ab
dem diese Verordnung auszusetzen ist. Zwischen der Veröffent-
lichung der Entscheidung und dem genannten Zeitpunkt müs-
sen mindestens 90 Kalendertage liegen.

(2) Von der Aussetzung dieser Verordnung unberührt blei-
ben:
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a) Einzelbeihilfen, bei denen dem Begünstigten die Entschei-
dung über die Gewährung der Beihilfe vor dem Zeitpunkt
mitgeteilt wurde, ab dem laut Entscheidung der Kommission
die Anwendung der Verordnung ausgesetzt wird,

b) Einzelbeihilfen, die auf der Grundlage einer durch diese
Verordnung freigestellten Beihilferegelung gewährt werden,
die vor Veröffentlichung der Kommissionsentscheidung zur
Aussetzung der Anwendung der Verordnung angenommen
wurde, auch wenn die Auszahlung der Beihilfe nach dem in
der Entscheidung der Kommission genannten Zeitpunkt er-
folgt.

(3) Kommt ein Mitgliedstaat anschließend seiner Bericht-
erstattungspflicht gemäß Artikel 15 Absatz 4 nach, so hebt
die Kommission die Aussetzung der Anwendung dieser Verord-
nung im Wege einer an diesen Mitgliedstaat gerichteten und im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Entscheidung
unverzüglich wieder auf.

Kommt ein Mitgliedstaat in Bezug auf bestimmte geografische
Gebiete, in denen die Anwendung ausgesetzt war, seiner Pflicht
wieder nach, so wird die Aussetzung für die betreffenden geo-
grafischen Gebiete unverzüglich wieder aufgehoben.

Die Entscheidung der Kommission, die Aussetzung der Verord-
nung wieder aufzuheben, tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Entspricht die von einem Mitgliedstaat im Anschluss an eine
Entscheidung gemäß Absatz 1 bereitgestellte Information für
das gesamte Hoheitsgebiet oder einen Teil davon nach Auffas-
sung der Kommission nicht der Berichterstattungspflicht gemäß
Artikel 15 Absatz 4, so teilt sie dies dem Mitgliedstaat inner-
halb von zwanzig Arbeitstagen nach Eingang der Information
mittels einer ordnungsgemäß begründeten Entscheidung, in der
die noch fehlenden Informationen angegeben sind, mit.

Artikel 17

Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt bis 31. Dezember 2006.

(2) In dieser Verordnung enthaltene Verweise auf Gemein-
schaftsrecht oder Gemeinschaftsleitlinien gelten auch für die
nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgenommenen Ände-
rungen dieser Texte.

(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
noch anhängige Beihilfen werden auf der Grundlage der Vor-
schriften dieser Verordnung geprüft. Wenn die Bedingungen
dieser Verordnung nicht erfüllt sind, werden solche anhängige
Beihilfen von der Kommission auf der Grundlage der Leitlinien
für die Prüfung staatlicher Beihilfen im Fischerei- und Aquakul-
tursektor geprüft.

Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung durch-
geführte Einzelbeihilfen und Beihilferegelungen sowie nach die-
sen Regelungen ohne Genehmigung der Kommission und unter
Verstoß gegen die Anmeldungspflicht gemäß Artikel 88 Absatz
3 EG-Vertrag gewährte Beihilfen sind mit dem Gemeinsamen
Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag vereinbar
und nach dieser Verordnung freigestellt, wenn sie die Bedin-
gungen von Artikel 3 dieser Verordnung mit Ausnahme der
Bestimmungen von Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b) des
genannten Artikels, wonach ausdrücklich auf diese Verordnung
verwiesen werden muss, erfüllen. Beihilfen, die diese Bedingun-
gen nicht erfüllen, werden von der Kommission auf der Grund-
lage der einschlägigen Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien, Mittei-
lungen und Bekanntmachungen geprüft.

(4) Die nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfe-
regelungen werden noch während einer Anpassungsfrist von
sechs Monaten nach dem im zweiten Satz des Absatzes 1
vorgesehenen Datum freigestellt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den . . .

Für die Kommission

. . .

Mitglied der Kommission
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